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1. Einleitung

Ein Biospharenreservat (BR) ist eine von der UNESCO anerkannte Modellregion, in der
nachhaltige Entwicklung in ékologischer, 6konomischer und soziokultureller Hinsicht exemp-
larisch verwirklicht werden soll. Zugleich ist ein BR eine vom Bundesnaturschutzgesetz defi-
nierte Schutzgebietskategorie. Das UNESCO-Programm ,Der Mensch und die Biosphare®
(Man and the Biosphere Programme, MAB-Programm) setzt sich fur die Weiterentwicklung
der BR ein, evaluiert und vernetzt sie weltweit. Es leistet wissensbasierte Beitradge zu den
Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.

In BR sollen groraumige und durch vielfaltige traditionelle Nutzungen gepragte Natur- und
Kulturlandschaften einschlief3lich der darin historisch entstandenen Vielfalt von Lebensrau-
men und Arten geschutzt und entwickelt werden.

BR in Deutschland sind grofflachige Gebiete, die aus Land-, Kiisten- sowie Meeresdkosys-
temen bestehen oder einer Kombination derselben. Die BR werden im Rahmen des MAB-
Programms nach MaRgabe der Internationalen Leitlinien fiir das Weltnetz der BR' anerkannt.
In den nationalen ,Kriterien fiir die Anerkennung und Uberpriifung von Biospharenreservaten
der UNESCO in Deutschland” untersetzen 36 nationale Kriterien diesen Qualitdtsanspruch
fur die Gebiete. Deren Einhaltung und die Weiterentwicklung der Gebiete werden vom MAB-
Nationalkomitee regelmaRig tberpruift.

BR missen gemaf den Internationalen Leitlinien drei grundlegende und komplementéare
Funktionen erfillen: Schutzfunktion, Entwicklungsfunktion und ,logistische®, d.h. Forschungs-
und Bildungsfunktion. Die Schutzfunktion umfasst Schutz und Erhaltung von Landschaften,
Lebensraumen, Arten und genetischer Vielfalt. Die Entwicklungsfunktion bezieht sich auf
eine nachhaltige 6konomische Entwicklung und Lebensqualitat, die sozio-kulturell und 6kolo-
gisch verantwortbar ist. Die Logistikfunktion entwickelt und starkt Forschung, Monitoring, Bil-
dung und Informationsaustausch.

Die Internationalen Leitlinien des MAB-Programms geben auch die erforderliche Einteilung
des BR in Zonen vor, entsprechend der Intensitat der menschlichen Einflussnahme: Core
area (Kernzone), buffer zone (Pflegezone), transition area (Entwicklungszone). Das deut-
sche MAB-Nationalkomitee hat zur Zonierung nachfolgendes Positionspapier fir deutsche
BR entwickelt.

Das Positionspapier soll den Bundeslandern und den BR-Verwaltungen eine Hilfestellung zur
Umsetzung der in den ,Kriterien fir die Anerkennung und Uberpriifung von Biospharenreser-
vaten der UNESCO in Deutschland” niedergelegten Anforderungen an die Ausweisung und
Entwicklung einer Zonierung in UNESCO-Biospharenreservaten in Deutschland geben. Es
adressiert neben den drei Zonen (Kapitel 2, 3 und 4) auch folgende ubergreifenden Aufga-
ben: Tourismus- und Besuchermanagement (Kapitel 5.1), Forschung und Monitoring (Kapitel
5.2) sowie Bildung fur nachhaltige Entwicklung (BNE, Kapitel 5.3). Dieses Positionspapier gilt
daher gleichermalen fir die Ausweisung neuer sowie die Weiterentwicklung bestehender
BR.

Dieses Positionspapier sollte immer in Verbindung mit den nationalen Kriterien gele-
sen werden.

1Vgl. Artikel 4 des “Statutory framework of the World Network of Biosphere Reserves”
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373378
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2. Kernzone
2.1. Internationale und nationale Kriterien

Nach den Internationalen Leitlinien hat ein BR mindestens eine oder mehre gesetzlich defi-
nierte Kernzone(n) oder Gebiete aufzuweisen, die rechtlich gesichert und langfristigem
Schutz gewidmet sind, und die mit den Schutzzielen des BR Ubereinstimmen. Eine ausrei-
chende Groéle zur Erflllung dieser Ziele ist daflir Voraussetzung.

Entsprechend den nationalen Kriterien gilt fir Kernzonen von BR:
,(4) Die Kernzone muss mindestens 3% der Gesamtfldche einnehmen. (A)?*

»(6) Die Kern- und Pflegezonen miissen zusammen mindestens 20 % der Gesamtfléche be-
tragen. Eine sukzessive VergréRerung auf insgesamt 30 % ist anzustreben. Die als Kern-
zone ausgewiesenen Fldchen miissen grundsétzlich von einer Pflegezone umschlossen
sein, welche eine Pufferfunktion gewéhrleistet. (A)“

»(9) Die Kernzone muss mit dem Ziel des Prozessschutzes als Nationalpark oder Natur-
schutzgebiet oder auf andere Weise gleichwertig rechtlich gesichert sein. (A)*

Der Umgang mit Tourismus und Besuchsmanagement, Forschung und Monitoring (Kriterien
30 und 31) und BNE (Kriterium 32) wird in den Kapiteln 5.1 — 5.3 dieses Positionspapiers be-
schrieben.

2.2. Funktion - Auswahl von Kernzonenflachen - Reprasentativitit - Qualitat -
Grole

In der Kernzone (core area) eines BR soll sich die Natur auf mdoglichst grof3er zusammen-
hangender Flache vom Menschen weitestgehend ungesteuert, eigendynamisch und ergeb-
nisoffen entwickeln (Prozessschutz). Dabei kann es sich auch um mehrere Kernzonenfla-
chen handeln, wobei jedoch eine Zersplitterung in viele kleine Kernzonenflachen zu vermei-
den ist. Die Kernzone im BR dient auch dem Erkenntnisgewinn zu naturdynamischen Ablau-
fen auf regionstypischen Standorten ohne eine weitere direkte Uberpragung durch eine
Landnutzung und bildet damit eine Referenz zur umliegenden Kulturlandschaft.

Bei der Auswahl von Kernzonen sollen primar Flachen mit natirlichen und naturnahen Le-
bensraumen berlicksichtigt werden, die reprasentativ fir den Naturraum sind. Hierbei sollten
insbesondere weit verbreitete, grol¥flachige (z. B. naturnahe Walder, Gewasser, Moore, Kls-
ten) Lebensraume berucksichtigt werden, in die idealerweise auch seltenere und kleinfla-
chige Biotope (z. B. Quellen, Kleingewasser, Felsformationen, Schutthalden) integriert sind.
Geeignet sind auch (ehemals) erheblich degradierte Flachen, auf denen sich durch Prozess-
schutz neue Okosysteme eigendynamisch entwickeln. Eine wirtschaftliche Nutzung und die
Durchfihrung von PflegemalRnahmen sind in Kernzonen auszuschlie®en. Ausgenommen
sind zeitlich befristete und naturschutzfachlich begriindete ersteinrichtende Malinahmen
(siehe 3.3.).

Die Kernzonen sind auch als Beitrag zu Umsetzung der EU-Biodiversitatsstrategie (streng
geschitzte Schutzgebiete auf 10% der Landesflache) und der Nationalen Biodiversitatsstra-
tegie (Ausweisung von 2% der Landesflache als grofflachige Wildnisgebiete sowie eine na-
turliche Entwicklung von 5% der Walder) zu sehen. Sofern es die natlrlichen und

2 (A) = Kriterium muss bereits bei Einreichung des Antrags auf Anerkennung als UNESCO-Biosphérenreservat
erfullt sein.
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eigentumsrechtlichen Rahmenbedingungen zulassen, sollten die Kernzonen zwischen 5%
und 10% der Gesamtflache eines BR einnehmen. Moglichkeiten zur Kernzonenerweiterung
bzw. -vernetzung sollten fortlaufend genutzt werden.

Um die groRraumige Dynamik lebensraumtypischer Entwicklungsphasen sowie die lokale
Stérungsdynamik sicherzustellen, soll sich die GroRRe der Kernzonen in BR an den Bund-
Lander-Vorgaben fur Wildnisgebiete orientieren®. Mindestens eine Kernzonenflache im BR
soll die Kriterien eines grofflachigen Wildnisgebietes erfiillen*. Grundsatzlich missen Kern-
zonenflachen mindestens eine Grofke von 50 ha aufweisen. Eine Unterschreitung ist in Aus-
nahmefallen méglich, wenn eine nachvollziehbare naturschutzfachliche Begriindung vorliegt
und die betreffende Kernzone vollstandig von einer Pflegezone umgeben ist.

Bei der Auswahl von Kernzonenflachen sind weitgehend unzerschnittene und von Randein-
flussen unbeeintrachtigte Flachen zu bevorzugen. Insbesondere sollen keine Infrastruktur-
einrichtungen (StralRen, Leitungstrassen etc.) enthalten sein, welche die Funktionalitat der
Kernzone unterbrechen oder einschranken. Bei Kernzonenflachen, welche die Mindestgrole
von grofRflachigen Wildnisgebieten entsprechend der Bund-Lander-Vorgaben erreichen, wird
die Anwendung der Kriterien fir die Zerschneidung von Wildnisgebieten empfohlen.® Ein wei-
testgehendes Auflassen von Wegen in bestehenden Kernzonen ist zu empfehlen, birgt je-
doch Konfliktpotenzial. Art und Umfang des Auflassens sollten daher bereits bei der Auswei-
sung akzeptiert sein.

Im Hinblick auf eine zeitnahe Entwicklung naturlicher oder naturnaher Lebensraume sind bei
der Auswahl von Kernzonen in Waldern Altholzbestande auf historisch alten Waldstandorten
mit moglichst naturnaher Bestockung zu bevorzugen. Diese sind im Idealfall bereits seit lan-
gerer Zeit extensiv bewirtschaftet oder ungenutzt. Ein wichtiges Argument fur die Auswahl
solcher Flachen ist die langandauernde Kontinuitat der Lebensbedingungen als Waldlebens-
raum (Habitattradition), die fir Wald-Biozonosen aufRerst wichtig ist und vor allem stark spe-
zialisierten Arten ein Vorkommen ermdglicht.

Kernzonen in Waldern sollten bei der Auswahl moglichst frei von invasiven oder nicht stand-
ortheimischen Baumarten sein. Die Zielsetzung ,Prozessschutz* bedeutet Verzicht auf aktive
menschliche Einflussnahme und Nutzung, das heilt Zulassen einer eigendynamischen, er-
gebnisoffenen Entwicklung. Im Sinne dieser Zielsetzung sind auch Entwicklungen wie die
Einwanderung oder Ausbreitung von Neobiota zu akzeptieren.

Um mdgliche Einwirkungen auf Kernzonen aus der Umgebung abzupuffern, missen sie
grundsatzlich von Pflegezonen umgeben sein. Unter 50 ha ist dies zwingend. Die direkt an-
grenzenden Pflege- und Entwicklungszonen sollten dem Charakter der Kernzone angepasst
beschaffen und / oder geeignet sein, negative Einflisse auf die Kernzone abzupuffern. Dies
gilt insbesondere dann, wenn aufgrund der lokalen Gegebenheiten Einflisse aus den umge-
benden Zonen zu erwarten sind.

Der Anspruch einer vollstandigen Kernzonenpufferung durch umgebende Pflegezonen ist in
marinen BR in der Regel nicht aufrecht zu erhalten.

3 Vgl. Qualitatskriterien zur Auswahl von groRflachigen Wildnisgebieten in Deutschland im Sinne des 2 % Ziels
der Nationalen Biodiversitatsstrategie (2018);
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-09/BMU_BfN_Kriterien_Wildnisgebiete_Bund_Laender_20180503_bar-
rierefrei%20%281%29.pdf)

4 Fur Waldflachen 1.000 Hektar, fiir Moore, Kiisten und Gewasser 500 Hektar.

5 BfN (2024) Bemessung von Zerschneidung und Barrierewirkungen in Wildnisgebieten, BfN PraxisINFOS 2024,
https://www.bfn.de/sites/default/files/2024-12/Praxisinfo%208%20BfN%20Wildnisgebiete%20Zerschnei-
dung_2024_bf.pdf
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2.3. Management in Kernzonen

Ersteinrichtende MaBnahmen im Wald

Ersteinrichtende Malinahmen dirfen nur naturschutzfachlich begriindet mit dem Ziel der Ent-
lassung der Kernzone in den Prozessschutz durchgefiihrt werden, missen innerhalb von
zehn Jahren abgeschlossen werden und eine Ausnahme bleiben. Nutzungsaspekte dirfen
bei der Durchfiihrung von ersteinrichtenden MalRnhahmen nicht ausschlaggebend sein. Ge-
eignete Prozessschutzflachen sollten grundsatzlich ohne weitere Mallnahmen sofort sich
selbst Uberlassen werden. Nicht jedes Vorkommen von nicht standortheimischen Baumarten
in Kernzonen muss eine ersteinrichtende Mallhahme nach sich ziehen.

Ersteinrichtende MaRnahmen in Feuchtgebieten, Mooren und Gewéssern

Frihere Eingriffe in den Landschaftswasserhaushalt, insbesondere in das Abflussgeschehen
(Entwasserungen), sind soweit wie moglich zurickzubauen.

Ersteinrichtende MalRnahmen zur Stabilisierung oder Wiederherstellung eines naturnahen
Wasserhaushalts (Renaturierung) sollen méglichst zeitnah nach der Ausweisung von Kern-
zonen und grundsatzlich innerhalb von zehn Jahren ausgefiihrt werden. Zum Vergleich soll-
ten bei Eignung auch Gebiete ohne MalRnahmen sich selbst GUberlassen werden.

Ausnahmen von dieser Regel sind moglich, wenn besondere Ereignisse oder die Ergebnisse
des Monitorings des Wasserhaushalts weitere MalRnahmen erforderlich machen. Dies gilt
beispielsweise bei Veranderungen des Wasserregimes aulerhalb der Kernzone, die in die
Kernzone ausstrahlen.

Ersteinrichtende MalRnahmen sind auf langfristige Wirksamkeit auszurichten, um den Bedarf
fur spatere Eingriffe zu vermeiden. Hierbei ist zu beachten, dass durch Anhebung des Was-
serstandes spatere Eingriffe mit ungleich hdherem Aufwand und Schaden am Biotop verbun-
den sein kénnen.

Soweit in Ausnahmeféallen Managementmaflinahmen wie die Unterhaltung von Gewassern
(FlieBgewasser und Graben) stattfinden missen, sind dazu Abstimmungen mit den verant-
wortlichen Institutionen vorzunehmen, um diese auf ein Mindestmal zu beschranken.

Verkehrssicherung

Erforderliche Mal3nahmen zur Verkehrssicherung missen wirksam und naturvertraglich
durchgefuhrt werden, um unerwunschte Beeintrachtigungen der Kernzonen zu vermeiden.

In Teilen von Kernzonen, die entlang &ffentlicher Straflen einer Verkehrssicherung unterlie-
gen, ist keine ungestorte natirliche Entwicklung méglich. Baume, die aufgrund von Verkehrs-
sicherungsmaflinahmen gefallt werden mussen, sollen mit ihrer Biomasse in der Kernzone
verbleiben. Ist dies auf Grund der Topographie, Wegefiuhrung oder sonstiger Griinde nicht
an Ort und Stelle moglich, sind sie in einen moglichst nahegelegenen Bestand zu bringen.

Wildtiermanagement

Die Jagd bzw. das Wildtiermanagement ist in den Kernzonen so weit wie mdglich zu reduzie-
ren und auf unbedingt notwendige Mallnahmen zur Seuchenbekampfung sowie zur Eindam-
mung von Wildschaden in der an die Kernzonenflache angrenzenden genutzten Landschaft
zu begrenzen. Falls ein Wildtiermanagement uberhaupt notwendig ist, muss die BR-Verwal-
tung in Abstimmung mit der Jagdbehérde und den Inhaber*innen des Jagdausubungsrechts
daflr entsprechende Konzepte entwickeln und deren Umsetzung begleiten.
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Veranderungen aufgrund der Naturwaldentwicklung kdnnen das Anpassen der Konzepte des
Wildtiermanagements auf Basis aktueller wildbiologischer Erkenntnisse notwendig machen.
Dies kann der Fall sein, wenn die Entwicklung der Vegetationsstruktur ein herkdmmliches
Management erschwert, unmaoglich oder auch tberflissig macht.

Ein Schalenwildmanagement in Kernzonen kann erforderlich sein, um die Gefahrdung durch
Wild-/Tierseuchen zu vermeiden. Dartber hinaus kann ein solches Management in Kernzo-
nen auch im Rahmen ersteinrichtender MaRnahmen notwendig sein, um die Entwicklung zu
naturnaheren Vegetationstypen in den Kernzonen zu erreichen. Beim Management von
Schalenwild sind Methoden einzusetzen, die ein geringstmdgliches Stérpotenzial besitzen.
Die Auswirkungen und die Wirksamkeit des Managements von Schalenwild sind zu untersu-
chen und zu dokumentieren.

Beim Management von Schalenwild sind effiziente Methoden einzusetzen, die ein geringst-
mogliches Storpotenzial besitzen und die standortlichen Gegebenheiten nicht verandern. Die
Auswirkungen und die Wirksamkeit des Managements von Schalenwild sind zu untersuchen
und zu dokumentieren.

Umgang mit tradierten Nutzungen und Rechten

Bestehende zeitlich nicht befristete Nutzungsrechte in der Kernzone sind abzulésen oder au-
Rerhalb der Kernzone abzugelten. Sollte dies nicht moglich sein, sind die rechtsbelasteten
Flachen aus der Kernzone auszunehmen.

Sofern Fischereirechte an Gewassern in Kernzonen nicht kurzfristig abgeldst werden kon-
nen, ist zumindest durch entsprechende Regelungen Sorge zu tragen, dass im Ubergangs-
zeitraum nachteilige Einflisse durch die Nutzung auf ein Mindestmal? reduziert werden.

3. Pflegezone
3.1. Internationale und nationale Kriterien

Fir die Zonierung der deutschen BR spielt die Pflegezone eine wichtige funktionstbergrei-
fende Rolle. Sie korrespondiert zwischen der Kernzone einerseits und der Entwicklungszone
andererseits. Sie bezieht sich vorrangig auf regionstypische historisch gewachsene Kultur-
landschaften mit hoher biologischer Vielfalt.

Mit der Bezeichnung ,buffer zone“ betonen die Internationalen Leitlinien die Pufferfunktion
und damit den Anspruch an die Pflegezone, negative Einflisse auf die Kernzone abzumil-
dern. Sie soll daher die zur Kernzone bestimmten Bereiche mdglichst vollstandig umschlie-
Ren oder so an sie angrenzen, dass die geforderte Pufferfunktion gewahrleistet ist. In den
Pufferzonen dirfen nur Aktivitaten erfolgen, die mit den Schutzzielen vereinbar sind. Uber
die rechtliche Sicherung erfolgen Festlegungen von Schutzzielen und Schutzzwecken, die
auch die Pufferfunktion betreffen und an denen sich die Flachennutzung - den bestehenden
Vorgaben entsprechend - zu orientieren hat.

In Deutschland wird die Bezeichnung ,Pflegezone” verwendet. Die Pflegezone leistet zusatz-
lich zur Pufferung einen eigenstandigen Beitrag zur Erhaltung und Starkung der Biodiversitat
sowie Vernetzung wertvoller Lebensraume in historisch gewachsenen, heute weithin intensiv
genutzten Landschaften. Neben dem Erhalt des Natur- und Kulturerbes ist auch in diesen
Gebieten eine angepasste, sozial und 6konomisch nachhaltige Entwicklung unverzichtbar,
um sie in ihrer Funktionsfahigkeit zu erhalten und in die Zukunft zu flhren.
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Entsprechend den nationalen Kriterien gilt fir Kernzonen von BR:
(5) ,Die Pflegezone muss mindestens 10 % der Gesamtflache einnehmen. (A)*

(6)“ Die Kern- und Pflegezonen miissen zusammen mindestens 20 % der Gesamtfldche be-
tragen. Eine sukzessive Vergré3erung auf insgesamt 30 % ist anzustreben. Die als Kern-
zone ausgewiesenen Fldchen muissen grundsétzlich von einer Pflegezone umschlossen
sein, welche eine Pufferfunktion gewéhrleistet. (A)*

(10) ,Die Pflegezone muss mit dem Ziel des Schutzes der Biodiversitét in Landschaftsaus-
schnitten mit besonders hohem Wiederherstellungs- oder Landschaftspflegebedarf als Gan-
zes als Naturschutzgebiet oder auf andere Weise qualitativ gleichwertig rechtlich gesichert
werden. (A)*

Der Umgang mit Tourismus und Besuchsmanagement, Forschung und Monitoring (Kriterien
30 und 31) und BNE (Kriterium 32) wird in den Kapiteln 5.1 — 5.3 dieses Positionspapiers be-
schrieben.

3.2. Funktion - Auswahl von Pflegezonenflachen - Reprasentativitat - Qualitat -
GroRe

Bezogen auf das gesamte BR tragen die in der Pflegezone geschitzten Landschaftsaus-
schnitte mit ihren charakteristischen, vorrangig kulturbedingten Lebensrdumen und Lebens-
gemeinschaften mageblich zur Reprasentativitat des Gesamtgebiets bei. Die Pflegezone
umfasst zusammen mit der Kernzone gewdhnlich diejenigen Raume, die eine hohe regions-
typische Biodiversitat aufweisen und in der die spezifischen Funktionen der Okosysteme
nicht oder nur wenig gestort sind.

Puffern, bewahren und vorbildlich nutzen — zur Funktionalitét der Pflegezone

In BR besteht die zentrale Funktion der Pflegezone darin, ungewollte AuReneinflisse auf die
Kernzone wie z. B. direkte Eintrage von Schadstoffen aus umliegend genutzten Flachen und
diffuse Immissionen fernzuhalten und einen méglichst ungestérten Landschaftswasserhaus-
halt sicherzustellen. Auch hinsichtlich invasiver Neobiota kann die Pflegezone abschirmend
wirken. FUr eine solche Pufferfunktion muss die Pflegezone nach Flachengrdfe, Zuschnitt
und Struktur geeignet sein. Die Pflegezone kann Uber ihre Trittsteinfunktion auch mafRgeblich
zum Biotopverbund in BR beitragen.

In Kusten-Biospharenreservaten mit sub- und eulitoralen Flachenanteilen ist der Anspruch
an eine Pufferung durch vollumfangliche Umlagerung der Kernzone in der Regel nicht zu ge-
wabhrleisten, weil die Einwirkungen von Seiten der offenen See strukturell nicht abgepuffert
werden konnen. Hier grenzt die Pflegezone oft nur partiell an, soll aber auch hier im Rahmen
des Moglichen durch besonders schonende Nutzungsweisen negative Einflisse auf die
Kernzone mindern.

Gegenulber der Entwicklungszone zeigen die in der Pflegezone gesicherten Bereiche bei-
spielhaft auf, wie und mit welchen Methoden einer nachhaltigen und naturschutzorientierten
Landnutzung Vielfalt, Eigenart und Schonheit der kulturhistorisch gewachsenen und durch
Intensivierung nicht Uberpragten Landschaftsteile einschlief3lich ihrer artenreichen Lebensge-
meinschaften erhalten werden kénnen. Es geht darum, Funktion und Wirkung einer solchen
Landnutzung zu bewahren, was mit herkdmmlichen Verfahren aber auch mit innovativen An-
satzen modernen Wirtschaftens méglich sein kann. Voraussetzung ist, dass Betriebe in der
Region vorhanden sind, die entsprechende Leistungen erbringen.
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Anforderungen an Auswahl und Ausweisung der Pflegezonen

Die Pflegezone soll nach GréfRe und Zuschnitt die naturraumliche Ausstattung des BR so ab-
bilden, dass die regionstypischen kulturbedingten Okosysteme vollstandig und in einem fiir
die Okosystemfunktionen geeigneten Flachenumfang eingebunden sind. Ungenutzte der Na-
turdynamik Uberlassene Flachen, wie Gewasser, Waldmoore u. a. m., die angesichts ihrer
GroRe die Kriterien fur eine Kernzone nicht erfullen, konnen soweit moglich in die Pflegezone
eingebunden werden.

Sie muss die Kernzonenbereiche maéglichst vollstandig umgeben. Wo dies ausnahmsweise
nicht der Fall ist, muss in den betreffenden nicht zur Pflegezone gehérenden Flachen zumin-
dest ein rechtlicher Regelungsrahmen bestehen, der geeignet ist, eine wirkungsvolle Puffer-
funktion zu gewahrleisten. Wenn markante topografische Strukturen wie Felshange,
Schluchten oder groRere Gewasser Grenzen darstellen, kann unter Umstanden von diesen
eine abschirmende Funktion ausgehen. Alternativ gilt dies auch fir technische Strukturen
wie Deiche oder kiinstliche Wasserlaufe. Solche Ausnahmen in der Gestaltung der Zonie-
rung, die zudem auch in administrativen Grenzsituationen begrtindet sein kdnnen, sind in je-
dem Fall gesondert zu begriinden. Uber den Mindestumfang hinaus kénnen Pflegezonen
auch nach Anerkennung eines BR noch eingerichtet werden. Wo Pflegezonen fehlen, sollen
diese (auch nach Anerkennung eines BR) eingerichtet werden.

Eine Verkleinerung vorhandener und nicht vollstandig gepufferter Kernzonen, um die so ent-
widmeten Flachenanteile zur Pflegezone zu erklaren, sind zu vermeiden. Kern- und Pflege-
zonen stellen gemeinsam wichtige Elemente des Biotopverbunds innerhalb des BR dar. Dies
sollte vor dem Hintergrund des Klimawandels bei der Zonierung und entsprechenden
Schutzbestimmungen berucksichtigt werden, da Wanderbewegungen von Arten und Areal-
verschiebungen absehbar zunehmen werden.

Auch bisher durch Ubernutzung oder Bodenabbau stark gestérte Flachen kénnen in die Pfle-
gezone eingebunden werden, wenn als Ziel der Regeneration und/oder der Renaturierung
eine extensiv genutzte regionstypische Kulturlandschaft angestrebt wird.

Es bietet sich an, die gemeldete Natura 2000-Gebietskulisse weitestmdglich in die Pflege-
zone zu integrieren. Die fur die Erhaltungsziele der FFH-Gebiete und europaischen Vogel-
schutzgebiete erforderlichen Schutzinstrumente sind haufig deckungsgleich mit den Anforde-
rungen an die rechtliche Sicherung der Pflegezone. Synergien kénnen dann bei einer partizi-
pativ ausgerichteten Management- bzw. Bewirtschaftungsplanung sowie beim Monitoring ge-
nutzt werden. Die vielfaltigen Querbezuge zwischen den Anforderungen an Natura 2000-Ge-
biete und den Zielsetzungen der Pflegezone sollten im Rahmenkonzept des jeweiligen BR
detailliert dargestellt werden.

3.3. Management der Pflegezone

Mit der rechtlichen Sicherung der Pflegezone und den damit verbundenen Festsetzungen
von Schutzziel und Schutzzweck soll gewahrleistet werden, dass Flachenmanagement und
Landnutzung nur Uber Aktivitdten erfolgen, die mit diesen Zielen der Pflegezone vereinbar
sind.

Die Umsetzung dieser Ziele durch die jeweiligen Landnutzer soll intensiv unterstitzt werden,
um wirtschaftlich und sozial unzumutbare Harten abzufedern. Dazu sind Fordermittel, Bera-
tungsleistungen und dkonomische Vorteile wenn mdglich einzusetzen.

Das Zusammenwirken aller zustandigen Stellen mit einer koordinierenden Funktion der BR-
Verwaltung ist daflr nétig. Allerdings hangt die Art und Weise, wie die BR-Verwaltung
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unmittelbar Einfluss auf das Flachenmanagement in der Pflegezone nehmen kann, von den
ihr zugewiesenen Befugnissen ab. Fur die BR-Verwaltungen in Deutschland sind die Mog-
lichkeiten, Schutz, Entwicklung und damit auch die Funktionen der Pflegezone zu steuern o-
der zu beeinflussen, unterschiedlich geregelt. Es gibt uneingeschrankte naturschutzbehordli-
che Zustandigkeiten einschlielich hoheitlicher Funktionen. Es gibt partiell zugewiesene na-
turschutzbehoérdliche Aufgaben wie z. B. das Natura 2000-Management oder bestimmte
Ubergeordnete Funktionen im Arten- und Biotopschutz, die auch die Pflegezone betreffen.
Und schlieBllich gibt es BR-Verwaltungen ohne naturschutzbehdrdliche Funktionen, denen
aber in der Regel dennoch zumindest Beteiligungsrechte oder einzelne Genehmigungsbe-
fugnisse zugewiesen sind. Sofern Zustandigkeiten flr das Flachenmanagement in der Pfle-
gezone in anderen Ressorts bzw. Fachverwaltungen wahrzunehmen sind, wird erwartet,
dass diese in vollstandigem Einklang mit den Schutz- und Entwicklungszielen des Gebietes
in vorbildlicher Weise wahrgenommen werden.

Die Regelungen fiir Bewirtschaftung und Flachenmanagement in der Pflegezone missen
grundsatzlich geeignet sein, die Pufferfunktion flr eine angrenzende Kernzone ggf. zu unter-
stutzen und die naturlichen Bodenfunktionen sowie einen naturnahen Landschaftswasser-
haushalt mit Fahigkeit der Wasserrtickhaltung zu férdern. Nur so ist auch die Resilienz der
Okosysteme im laufenden Klimawandel zu starken. Sie missen Uberdies sicherstellen, dass
die Flachennutzung geeignet ist, die gewachsene Biologische Vielfalt insbesondere auch in
den kulturbedingten Okosystemen zu erhalten und zu entwickeln. Dort wo Natura 2000-Ge-
biete betroffen sind, fuhren die Erhaltungsziele fur Arten und Lebensraumtypen in der Regel
zu entsprechenden Managementerfordernissen.

Fur die land- und forstwirtschaftliche sowie die fischereiwirtschaftliche Flachennutzung in der
Pflegezone kdnnen die Ziele und Prinzipien von 6kologisch-nachhaltigen Wirtschaftsweisen
mit ihren entsprechenden Kontrollmechanismen und Zertifizierungssystemen Mal3stabe set-
zen.

Dies kann und sollte u. a. bedeuten:
In der Landwirtschaft

- Vorrang einer extensiven Grunlandwirtschaft vor ackerbaulicher Nutzung,

- Umstellung entwasserungsbasierter Nutzung auf wasserspeichernde Verfahren,

- Bewahrung der Weidetierhaltung dort, wo sie Tradition hat,

- Einsatz einer die Fauna schonenden Mahdtechnik,

- Orientierung an den Grundsatzen des Okolandbaus und der regenerativen Landbe-
wirtschaftung inkl. Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden,

- Ddngungsverfahren und -intensitat, die artenreiche Agrarbiozdénosen in ihrer regions-
typischen Auspragung erhalten,

- Integration von Mallinahmen zum Artenschutz,

- Verzicht auf Landnutzung oder Entwicklung innovativer, schonender Bewirtschaf-
tungsverfahren auf organischen Boden bzw. nassen Flachen mit naturschutzfachli-
cher Flankierung,

- Erhaltung historisch gewachsener Strukturen der Agrarlandschaft,

z. B. Streuobstwiesen, Hecken, Saumstrukturen, Weidetimpel.

In der Forstwirtschaft

- Konzentration auf die von Natur aus vorkommenden Baumarten unter besonderer
Bericksichtigung des Klimawandels,
- Umstellung entwasserungsbasierter Nutzung auf wasserspeichernde Verfahren,
- Nutzung nach den Prinzipien des Dauerwaldes,
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- Erhbhung des Bestandsalters und Belassen von Habitatbaumen,

- Forderung der natirlichen Verjingung standortheimischer Baumarten unter besonde-
rer Berlicksichtigung des Klimawandels,

- Erhéhung der Totholzanteile und des Strukturreichtums im Bestand,

- beispielhafte Erhaltung und Wiedereinfihrung von historischen Waldnutzungsformen,

- Verzicht auf den Einsatz von Bio- und Pestiziden,

- bodenschonende Verfahren der Holzernte,

- Integration von Maltnahmen zum Artenschutz.

Im Umgang mit Gewassern

- Forderung des Wasserriickhalts in Gewassereinzugsgebieten,

- Renaturierung von FlieRgewassern,

- Extensivierung der Gewasserunterhaltung,

- Berucksichtigung von Artenschutzbelangen bei der Unterhaltung von FlieRgewas-
sern,

- Erhaltung naturnaher trophischer Verhaltnisse in Stillgewassern,

- nachweisbar nachhaltige fischereiliche Nutzung,

- Forderung extensiver Teichwirtschaft,

- an groReren Gewassern und Bundeswasserstral’en Orientierung von Befahrensrege-
lungen und zulassiger touristischer Nutzungen an den Schutzerfordernissen.

Bei allen Mallinahmen der Flachennutzung soll in der Pflegezone den Rand-, Saum- und
Ubergangsstrukturen eine besondere Aufmerksamkeit zukommen. Sie sind typisch fiir histo-
rische Kulturlandschaften, in der modernen von scharfen Eigentumsgrenzen gepragten
Landschaft aber sehr selten geworden. Es handelt sich haufig um sehr artenreiche Struktu-
ren mit wichtigen vernetzenden Funktionen zwischen den (")kosystemen, die auch Puffer-
funktionen innerhalb der Pflegezone (z. B. Waldinnen- und -auf3enrander, Gewasserrand-
streifen) wahrnehmen kénnen. Soweit die sachgerechte Anlage und Pflege dieser Uber-
gangsbereiche nicht im Rahmen der regularen Landnutzung gewahrleistet werden kann, soll-
ten die notwendigen Erhaltungs- und Pflegemalinahmen durch die zustandigen Verwaltungs-
stellen im BR organisiert bzw. bei Vorhandensein entsprechender Ausriistung von diesen
selbst durchgefuhrt werden.

Die jagdliche Nutzung ist ebenso an den Naturschutzzielen auszurichten wie die anderen
Landnutzungen. Gemeinschaftliche Jagdbezirke sollten vorrangig an ortsansassige Perso-
nen verpachtet werden. So kann am ehesten in kontinuierlichem Dialog Verstandnis fir die
in der Pflegezone verfolgten Schutz- und Entwicklungsziele geschaffen werden.

Dort, wo Eigenjagden auf offentlichem Eigentum eingerichtet werden kénnen, sollten
Grundsatze eines Wildtiermanagements zum Tragen kommen, nach denen die Jagd auf Er-
forderliches begrenzt und Naturschutzziele auch hinsichtlich der Jagdmethoden voll umfang-
lich bertcksichtigt werden. Dies kann auch dazu fihren, dass eine Jagd auf Vogel oder an-
dere dem Jagdrecht unterliegender Arten ausgeschlossen wird.

Die Erzeugung erneuerbarer Energie durch Windenergieanlagen und Freiflachen-Fotovol-
taik ist in der Pflegezone ausgeschlossen. Die Nutzung von Biomasse aus extensiv landwirt-
schaftlich genutzten Flachen, aus Agro-Forstsystemen oder aus der Landschaftspflege zur
Verbrennung oder Biogaserzeugung ist moglich, wenn sie mit den Naturschutzzielen in der
Pflegezone vereinbar ist.

In der Pflegezone der BR sollen Modelle entwickelt und umgesetzt werden, die aufzeigen,
wie der Schutz der biologischen Vielfalt, der nattrlichen Ressourcen und des Landschaftsbil-
des mit Klimaschutz vereinbart werden kénnen. Die Kohlenstoffspeicherung in Mooren,
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Feuchtgebieten und Waldern, nachhaltige Nutzungsoptionen flir nasse Moorflachen sowie
die Minimierung der Freisetzung von Klimagasen aus entwasserten Mooren stehen hierbei
im Fokus. Neben der Reduktion der Kohlenstoff- und Klimagasemissionen ist die aktive Bin-
dung von CO- zur Minderung der Klimaerwarmung anzustreben. Dazu sollen einerseits die
Holzvorrate in den Waldern gepflegt und vermehrt werden, um die Verwendung heimischen
Holzes als langlebiges Baumaterial zu fordern, und Uberdies aktiv Projekte zum Humusauf-
bau unterstitzt werden. Durch eine Erhéhung der Wasserspeicherkapazitat der Boden stellt
Letzteres auch eine Anpassung an die Klimaerwarmung dar.

Umsetzung des Flachenmanagements

Die Ziele des Flachenmanagements sind in der Pflegezone auf Flachen der offentlichen
Hand vergleichsweise leicht umzusetzen. Es ist daher anzustreben, mit den vorhandenen In-
strumenten (u. a. Flachenerwerb, Ausibung Vorkaufsrecht, Flurneuordnung) 6ffentliches
Flacheneigentum zu vergréRern bzw. zu arrondieren. Sofern die Nutzung o6ffentlicher FIa-
chen vorgesehen ist, mussen die zu schlielenden Pachtvertrage die erforderlichen Bewirt-
schaftungsauflagen beinhalten. Dies bietet Moglichkeiten, gerade Betriebe in der Region in
die Landschaftspflege einzubeziehen und zusatzliche Einnahmequellen zu generieren. Oft
mussen Pflegearbeiten von der zustandigen BR-Verwaltung gesondert beauftragt werden,
sofern eine maschinelle Ausstattung zur eigenen Durchfiihrung nicht verflgbar ist. Auf priva-
ten Flachen in der Pflegezone sollen Férderungen uber freiwillige Vereinbarungen zur Initiie-
rung oder Unterstitzung eines extensiven Flachenmanagements zur Anwendung kommen
(Agrarumwelt- und KlimaschutzmaRRnahmen). Je konkreter solche Férderprogramme auf die
spezifischen Bedingungen und Erfordernisse des jeweiligen BR zugeschnitten sind, umso
hoéher ist die Chance, dass sie von den wirtschaftenden Betrieben angenommen werden.

Hinsichtlich Bewerbung solcher Programme und Beratung der in der Pflegezone wirtschaf-
tenden Betriebe kommt der BR-Verwaltung fur das BR eine wichtige Aufgabe zu. Zu solchen
unterstitzenden Leistungen gehdren z. B. auch Aktivitaten fur den Aufbau neuer Vertriebs-
wege fur regionale Produkte und Produkt- oder Betriebszertifizierungen z. B. in Partnernetz-
werken, um die Wertschdpfung aus regional erzeugten Produkten und regionalen Dienstleis-
tungen zu steigern. Die BR-Verwaltung sollte dazu Modellprojekte, die eine naturnahe Be-
wirtschaftung mit 6konomischen und sozialen Aspekten der Landnutzung in Einklang brin-
gen, initiieren, ggf. selbst umsetzen oder begleiten.

Ungeachtet der Unterschiede in den naturschutzrechtlichen Handlungsspielrdumen ist es in
jedem Fall Aufgabe der BR-Verwaltung, ggf. mit zustandigen anderen Behorden partizipative
Prozesse und Innovationen im Flachenmanagement zu fordern. Angesichts der besonderen
Bedeutung des Naturschutzes im Flachenmanagement der Pflegezone besteht hier ein ho-
her Kommunikationsbedarf, der seitens der BR-Verwaltung durch Beratungs- und Informati-
onsveranstaltungen, Arbeitskreise, Gesprachsrunden, Workshops u. a. m. zu gestalten und
kontinuierlich aufrecht zu halten ist.
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4. Entwicklungszone
4.1. Internationale und nationale Kriterien

Entwicklung und Férderung von Vorgehensweisen zur nachhaltigen Bewirtschaftung von na-
turlichen Ressourcen stehen in der Entwicklungszone (englisch ,transition area®) entspre-
chend der Internationalen Leitlinien deutlich im Vordergrund.

Entsprechend den nationalen Kriterien gilt fir Entwicklungszonen von BR:

(7) ,Die Entwicklungszone muss mindestens 50 % der Gesamtflache einnehmen, in marinen
Gebieten gqilt dies fiir die Landflache. (A)*

(11) ,Schutzwiirdige Bereiche der Entwicklungszone sollen rechtlich gesichert werden. (B)

(20) ,In allen Wirtschafts- und Lebensbereichen sind regional spezifische nachhaltige Nut-
zungen und die tragfdhige Entwicklung des Biosphérenreservates und seiner umgebenden
Region zu férdern. Dabei sollen Netzwerke zertifizierter regionaler Kooperationspartner
(Partnerinitiative, NNL e.V., regionale Dachmarken) zum Einsatz kommen. (B)“

(21) ,Im priméren Wirtschaftssektor (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Bergbau) sind
nachhaltige Landnutzungsweisen entsprechend der Zonierung des Biosphérenreservates zu
férdern entwickeln und zu unterstiitzen. (B)*

(22)“ Im sekundéren Wirtschaftssektor, zu dem Handwerk, Industrie, Energiegewinnung und
Bauwesen gehédren, sollen insbesondere der Energie- und Flachenverbrauch, der Rohstoffe-
insatz, die Produktionsweise sowie die Abfall- und Emissionswirtschaft im Sinne einer nach-
haltigen Entwicklung und einer regionalen Kreislaufwirtschaft ausgerichtet sein. (B)*

(23) ,Im tertidren Wirtschaftssektor, der Dienstleistungen in Bereichen wie Handel, Trans-
portwesen und Tourismus umfasst, soll das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung verfolgt
werden. Diesem Anspruch missen sich Biosphédrenreservate im Hinblick auf ihre hohe Be-
deutung als touristische Zielgebiete in besonderem Mal3e stellen. (B)*“

(24)" Die 6ffentliche Hand ist gefordert, in der ,Modellregion Biosphérenreservat“ den Zielen
einer nachhaltigen Entwicklung konsequent zu folgen und entsprechend in allen Aufgaben-
bereichen beispielhaft zu handeln. In den Lé&ndern ist zu gewéhrleisten, dass die Entwicklung
des Biosphérenreservates nicht nur vom primér zusténdigen, sondern auch von allen ande-
ren Fachressorts einschliel3lich deren nachgeordneten Bereichen aktiv untersttzt und gefor-
dert wird. (B)“

(25) ,In ihrer Arbeit soll sich das Biosphérenreservat dafiir einsetzen, dass die Attraktivitéat
der Region als Arbeits- und Lebensort erhalten bleibt und verbessert wird. Dabei unterstiit-
zen sie regionale Akteur*innen in Verwaltungen, Betrieben und der Zivilgesellschaft, die Kul-
tur, kulturelles Leben und soziales Miteinander durch geeignete Projekte, Veranstaltungen,
Vereinbarungen oder férdern Netzwerk und tragen zum Erhalt und zur Entwicklung einer re-
gionalen Identitét der Biosphérenreservats-Region bei. (B)“

Der Umgang mit Tourismus und Besuchsmanagement, Forschung und Monitoring (Kriterien
30 und 31) und BNE (Kriterium 32) wird in den Kapiteln 5.1 — 5.3 dieses Positionspapiers be-
schrieben.
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4.2. Charakteristik der Entwicklungszone: Besonderheiten herausstellen, Po-
tentiale starken, zur Mitgestaltung ermutigen, Nachhaltigkeit in allen Le-

bensbereichen fordern

Um den Anspruch als Modellregion fir nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen, werden ins-
besondere in der Entwicklungszone solche nachhaltigen Wirtschaftsweisen im primaren, se-
kundaren und tertidaren Wirtschaftssektor entwickelt, erprobt, geférdert und angewendet, die
modellhaft auch auf andere Regionen und Gebiete auRerhalb von BR Ubertragen werden
kdénnen.

Die historisch gewachsene Kulturlandschaft in der Entwicklungszone ist optimaler Weise
durch wirtschaftlich, soziokulturell und 6kologisch nachhaltige Nutzungen gepragt. Hierzu ge-
horen z. B. die nachhaltige Erzeugung und Vermarktung von Produkten und Dienstleistun-
gen aus dem BR, die Generierung nachhaltiger Einkommensquellen, eine naturvertragliche
Erholungsnutzung sowie die Férderung nachhaltiger Siedlungs-, Gewerbe- und Industriege-
biete.

Der Gestaltungsprozess der nachhaltigen Entwicklung ist auf die Mitwirkung der Menschen
ausgerichtet (Bottom-Up-Prinzip). Sie bestimmen, wie sie — unter der Pramisse der Nachhal-
tigkeit — ihr Tun ausrichten. Hier ergeben sich vielfaltige Mdglichkeiten, Chancen aufzuzei-
gen, Anreize zu schaffen, die Mitwirkungsmaoglichkeiten zu optimieren, zu motivieren und flr
neue ldeen zu begeistern.

Um Ubertragbare Lésungen fir Fragen und Herausforderungen einer nachhaltigen Entwick-
lung testen und modellhaft umsetzen zu kdnnen, bedarf es Mindestanforderungen an GréfRe
und Abgrenzung sowie der moglichst vollstdndigen Abbildung regionaler Stoff- und Wirt-
schaftskreislaufe. Um die vielseitigen und vielschichtigen Funktionen einer funktionierenden
Entwicklungszone zu realisieren, bendtigt sie mehr als 50 Prozent der Gesamtflache des BR
(Anerkennungskriterium 7), und dies Gemeinde- oder Kreisgrenzen Ubergreifend. Die Ent-
wicklungszone birgt ein grof3es Transformationspotenzial, das es zu nutzen gilt. Dies funktio-
niert u. a. durch Vernetzung und Einbindung von Akteur*innen und Akteursgruppen. Um
auch eine regionalspezifische Bewirtschaftung des betreffenden Okosystems zu gewahrleis-
ten, sollte auch mit der Abgrenzung der Entwicklungszone angestrebt werden, Okosysteme
in ihrer Vollstandigkeit abzudecken.

Der von Trendforscher*innen prognostizierte gesellschaftliche Wertewandel, durch den u. a.
Regionalitat und nachhaltige Produktions- und Wirtschaftsweisen zunehmend im Fokus ste-
hen werden, kommt der Entwicklungsfunktion der BR dabei sehr entgegen.

Neben der Entwicklungsfunktion sind auch die Schutz- und Logistikfunktion in der Entwick-
lungszone von Relevanz.

Unter Managementgesichtspunkten ist eine vollstandige Einbindung von Gemeinden in ein
BR sinnvoll und sollte angestrebt werden. Innerhalb von Kreisgrenzen sollten wenn maoglich
alle Gemeinden eingeschlossen sein, die zum ,Markenkern® des BR bzw. seinen ,Alleinstel-
lungsmerkmalen® passen.

Die raumfunktionalen Bezuge und raumstrukturellen Verflechtungen mit umgebenden Rau-
men, Regionen (z. B. Stadtregion, landlicher Raum, Pendler) sind als Arbeits- und Ausbil-
dungs- sowie als Absatzmarkte und zur Sicherung der Versorgung wichtig und gleichzeitig
auch Grundlage flr nachhaltige Tourismusformen. Ist eine solche Dimensionierung nicht dar-
stellbar, bedarf es Vereinbarungen mit angrenzenden Gebietskérperschaften tber einen gro-
Reren Aktions- bzw. Wirtschaftsraum (,BR-Region®).
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Ein neues BR weist idealerweise nicht nur in seiner Kern- und Pflegezone, sondern auch in
der Entwicklungszone ein oder mehrere charakteristische Landschaftstypen, Lebensraume
oder Formen der Landbewirtschaftung auf. Das strukturelle Kriterium ,Reprasentativitat” ist
auch fur Entwicklungszonen ebenso wie fir die anderen Zonen von Relevanz, denn gemaf
Kriterium 1 der nationalen Kriterien werden auch kulturraumliche und gesellschaftliche As-
pekte zugrunde gelegt.

Da in Deutschland durch die bestehenden BR (mit ihren jeweiligen Entwicklungszonen) viele
Landschaftstypen bereits abgedeckt sind, fehlen aus Sicht des Natur- und Landschaftsschut-
zes nur noch wenige Gebiete als neue BR, deren natur- und kulturlandschaftliche Auspra-
gung noch unterreprasentiert ist.

Bei der Auswahl fur Deutschland reprasentativer neuer Gebiete ist es jedoch aus sozio-6ko-
nomischen Erwagungen heraus winschenswert, neben den bisher in landlichen, in Iandlich-
peripheren oder in Ubergangsbereichen zu Ballungsgebieten ausgewiesenen Verdichtungs-
raum nahen BR auch zentrumsnahe bzw. in Ballungsgebieten verortete BR in den Blick zu
nehmen. Dabei ist sicherzustellen, dass sowohl alte als auch neu ausgewiesene BR unter
der Dachmarke ,Nationale Naturlandschaften® auftreten, um die Wahrnehmung und den Be-
kanntheitsgrad der BR zu fordern (Kriterium 34). Die Reprasentativitat der Entwicklungszone
kann bei der Ausweisung neuer BR ein zentrales Kriterium sein.

4.3. Governance und Verantwortlichkeiten

Die vielfaltigen Anspriche an die Entwicklungszone in BR stellen besondere Anforderungen
an deren organisatorisch-institutionelle Steuerung. Ein professionelles Management, gute
Fuhrungsqualitaten in Kombination mit partizipativen Ansatzen, die Arbeit in Netzwerken und
der Austausch mit Interessengruppen und Kommunalverwaltungen sind dabei als wesentli-
che Voraussetzungen zu verstehen, denn die Ziele der BR lassen sich nicht durch die alleini-
gen Aktivitaten der BR-Verwaltung realisieren. Vielmehr bedarf es eines gemeinsamen, ziel-
gerichteten Handelns vieler Akteur*innen in und aufRerhalb der BR-Region:

BR sind Reallabore und Werkzeuge zur Erprobung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstra-
tegie des Bundes. In einem ressortibergreifenden Ansatz tragt der Bund im Rahmen seiner
Zustandigkeiten zur Finanzierung von Aufgaben der BR bei und unterstiitzt diese z. B. durch
entsprechende Forschungsvorhaben auf Bundesebene.

Die Bundeslander sind dazu aufgerufen, die Rahmenbedingungen flr eine nachhaltige Ent-
wicklung und nachhaltiges Wirtschaften in BR zu gewahrleisten und BR in ihrer personellen,
strukturellen und finanziellen Ausstattung so aufzustellen, dass sie wesentliche und mess-
bare Beitrage zu nachhaltiger Entwicklung der Erreichung der SDGs der Agenda 2030 leis-
ten kénnen. Idealerweise wird dies auf Landesebene als Querschnittsaufgabe verstanden.

Auch ist es Aufgabe der Landesregierungen, BR als Kulisse flir eine modellhafte, nachhal-
tige Entwicklung explizit in allen fur nachhaltige Entwicklung relevanten Landesstrategien,
Verordnungen, Gesetzen und Férderprogrammen zu verankern. Vorrangig benétigt jedes BR
eine angemessene Personalausstattung, darunter mindestens eine*n Regionalmanager*in
mit permanenter Verankerung im Personalhaushalt.

Die Landkreise bzw. Kreisverwaltungen sind im hoheitlichen Bereich, bei der Leistungsge-
wahrung und in der Regionalentwicklung tatig. Darlber hinaus nehmen sie auch Aufgaben
der Daseinsvorsorge wahr. Es ergeben sich daher grof3e Schnittmengen mit den Aufgaben
der BR im Bereich nachhaltige Entwicklung. Die Landkreise sind aufgerufen, die Zielsetzung
des BR in ihre Arbeit zu integrieren. Es ist daher notwendig, dass unter der Federfiihrung
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des Landes eine verlassliche und zielfuhrende Rollenverteilung unter Einbeziehung weiterer
Akteur*innen auf regionaler Ebene (s. 0.) ausgehandelt wird.

Von hoher Relevanz fur die nachhaltige Entwicklung eines BR auf gemeindlicher Ebene sind
insbesondere die Pflichtaufgaben der Daseinsvorsorge, das Recht der gemeindlichen Pla-
nungshoheit und das weite Feld der freiwilligen Leistungen. Die Kommunen sind dazu auf-
gerufen, in ihrer Arbeit die Ziele des jeweiligen BR zu bericksichtigen und einzubeziehen.
Bei der kontinuierlich angepassten Ausrichtung ihres Handelns auf nachhaltige Entwicklung
sollten Kommunen eng mit der Verwaltungsstelle des jeweiligen BR zusammenarbeiten.
Kernaufgabe ist auch die Unterstitzung der politischen Legitimation und des Vertrauens in
der Bevolkerung fir die praktische Umsetzung von auf Landes- und ggf. Kreisebene be-
schlossenen Planen, Programmen, sonstigen Vorgaben und dazugehdrigen MalRnahmen,
die die Arbeit in den BR betreffen. Die Starkung von BR fir neue Formen der Beteiligung so-
wie die Unterstitzung bei der Umsetzung von Projekten, insbesondere in Hinblick auf die
Einbindung der relevanten lokalen Akteur*innen, wird zu einer vordringlichen Aufgabe.

Die BR-Verwaltungen sind aufgefordert, moglichst viele Nachhaltigkeitsbereiche thematisch
abzudecken und im Rahmen ihrer finanziellen und personellen Méglichkeiten Beitrage zu
nachhaltiger Entwicklung der Realisierung der SDGs zu leisten. Dazu miussen sie sich struk-
turell und in ihren Arbeitsformen so aufstellen, dass sie vielfaltige Nachhaltigkeitsprozesse in
ihren Gebieten initiieren, moderieren, begleiten und unterstiitzen kénnen. BR-Verwaltungen
sollten sich u. a. durch das Anbieten oder Vermitteln von Beratungs-, Moderations- und Qua-
lifizierungsleistungen, vor allem fur die Wirtschaft wie auch fur kommunale Akteur*innen, als
regionale Partner fur nachhaltiges Wirtschaften etablieren und Unternehmen und Kommunen
in ihrer jeweiligen Gebietskulisse ansprechen. BR-Verwaltungen missen sich kongruent mit
der Ebene der Landkreise vernetzen, also an dieser Stelle vielfach Gber ihre formaljuristi-
schen Grenzen hinausreichen, was beispielsweise die erfolgreiche Etablierung von Regio-
nal- und Dachmarken angeht.

Wirtschaftsakteur*innen in der Gebietskulisse von BR sind aufgerufen, als Vorreiter*innen
fur nachhaltiges Wirtschaften zu agieren und das BR als Wettbewerbsvorteil in der Unterneh-
menskommunikation zu nutzen. Sie sollten Beitrage zur nachhaltigen Entwicklung in allen
Dimensionen ihres eigenen Handelns (Produkte und Dienstleistung, Produktion, Mitarbeiter-
schaft, Investor*innen, Zulieferung) leisten und eigene nicht-nachhaltige Praktiken abschaf-
fen. Ihnen wird empfohlen, Angebote der BR-Verwaltung aufzugreifen und sich tber Netz-
werke von Partnerbetrieben langfristig zu engagieren und sichtbar zu machen.

Die Bevolkerung, einschliellich der organisierten Zivilgesellschaft, ist insbesondere in der
Entwicklungszone sowohl durch birgerschaftliches Engagement als auch durch das private
Handeln gefordert, Beitrage zu einer nachhaltigen Entwicklung — u. a. durch die Verwirkli-
chung nachhaltiger Lebensstile — zu leisten. Die BR-Verwaltung sollte sie hierbei nach Kraf-
ten unterstiitzen — sei es durch Offentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildungsmaflnahmen,
durch BNE-Angebote oder durch die oben beschriebene Schaffung nachhaltiger Angebote.

Fir bestimmte MalRnahmen und Planungen sind gelebte Partizipation und Burgerbeteiligung
ohnehin gesetzlich vorgesehen. In UNESCO-Biospharenreservaten in Deutschland gilt es
jedoch, Uber solche Pflichten hinauszugehen und Birger*innen sowie Interessengruppen
und -verbande an mdglichst vielen Entscheidungen auf lokaler und regionaler Ebene teilha-
ben zu lassen. BR sollten als Orte fur innovative Governance-Formen gelten und zugleich
auch ,von unten® (Bottom-up) gesteuert werden. Eine intensive Vernetzung wird auch durch
die Bildung und aktive Arbeit von BR-Beiraten/BR-Kuratorien etc. erreicht, in denen die wich-
tigen regionalen Akteur*innen reprasentiert sind.
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4.4. Forderung von nachhaltigem Wirtschaften in Biospharenreservaten

Eine intensive regionale und Uberregionale Vernetzung der BR-Verwaltungen mit anderen
Akteur*innen ist eine unabdingbare Voraussetzung fur einen auf die Ziele der Nachhaltigkeit
ausgerichteten Einsatz der finanziellen Mittel der europaischen Strukturfonds in den BR. Da-
bei missen die BR in ihren Regionen Mal3stabe setzen und gleichzeitig das im MAB-Pro-
gramm vorgesehene Bottom-Up-Prinzip berucksichtigen. Besonders wichtig ist die organisa-
torische Einbindung der BR-Verwaltungen in Entscheidungsgremien z. B. der LEADER-AKkti-
onsgruppen und anderer Gremien, die regional bzw. lokal Gber die Verwendung 6ffentlicher
Mittel, z. B. aus den Strukturfonds der EU (Europaischer Landwirtschaftsfonds fir die Ent-
wicklung des landlichen Raums (ELER), Europaischer Fonds fir Regionale Entwicklung
(EFRE), Europaischer Sozialfonds (ESF) und Europaischer Meeres- und Fischereifonds
(EMFF)) entscheiden. Dies beginnt bei der Erarbeitung der entsprechenden lokalen Entwick-
lungsstrategien und reicht Uber die Entwicklung von Vergabekriterien bis hin zur Entschei-
dung Uber einzelne Projekte. Auch die organisatorische bzw. personelle Vernetzung mit loka-
len bzw. regionalen Gremien des Tourismus, der Regionalentwicklung und/oder der Kultur
durch Mitgliedschaften in Entscheidungsgremien ist dabei ein Erfolgsfaktor.

Um den Modellcharakter der Regionen zum Ausdruck zu bringen, sollen aus allen Ressorts
neue Ansatze zu Finanzierungsmdglichkeiten (z. B. Férderprogramme, angepasste Forder-
satze und Foérderkulissen) speziell in BR als erstes angewandt und, bei erfolgreicher Erpro-
bung, auf andere Gebiete erweitert werden. Der Bund soll die BR mit der Férderung von For-
schungs- und Modellprojekten unterstitzen.

Zudem bedarf es einer Harmonisierung der von verschiedenen Ressorts und Mal3stabsebe-
nen aufgelegten Férdermechanismen fur Regionalentwicklung, Regionalmanagement und
Regionalmarketing, um stabile und weitergehende Synergien schaffende Kooperationen zwi-
schen den Akteur*innen gerade innerhalb der BR-Regionen zu erreichen.

4.5. Modellcharakter der Dimensionen nachhaltiger Entwicklung

Ihre landschaftliche und raumstrukturelle Unterschiedlichkeit macht jedes BR zu einem be-
sonderen Raum und bietet die Chance, Modelle fir unterschiedliche Rdume mit unterschied-
lichen Ausgangsvoraussetzungen und Herausforderungen zu liefern.

Kulturlandschaft, Kultur und regionale Identitat

BR sollen historisch gewachsene Kulturlandschaften, die fur ihre Erhaltung i. d. R. auf exten-
sive, an historischen Vorbildern orientierte Nutzungen angewiesen sind, in ihrer Flachenaus-
dehnung und in ihrem Artenreichtum durch wirtschaftlich und 6kologisch tragfahige sowie so-
ziokulturell akzeptierte Nutzungen erhalten und angepasst an die sich andernden standortli-
chen und regionalen Gegebenheiten entwickeln.

Eine vielfaltige und intakte Kulturlandschaft und damit auch die Schénheit des Landschafts-

bildes sind entscheidende Faktoren flur die Lebensqualitat der Bewohner*innen und begrun-

den die Attraktivitdt der BR fur Besucher*innen. Dazu tragt auch eine landschaftsvertragliche
Einbettung technischer Strukturen (wie Energieleitungen, Windrader, Sendemasten) bei.

Es qilt, die damit verbundenen Potenziale zu nutzen und auszubauen. Die BR-Verwaltungen
mussen neue Finanzierungsmodelle bzw. Wertschdpfungsquellen fur geeignete alternative
Nutzungsformen erschlieRen und diese modellhaft mit geeigneten Partner*innen umsetzen.
Hierzu gehdren z. B. die regionale Erzeugung und Vermarktung von Produkten und Dienst-
leistungen aus dem BR, die Generierung stabiler Einkommensquellen, eine naturvertragliche
Erholungsnutzung sowie die Férderung resilienter Siedlungs-, Gewerbe- und
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Industriegebiete und des dortigen Wohnens und Produzierens. Alle Lésungsansatze sind
von vorneherein in die Anforderungen an Klimaschutz und Klimawandeladaptation einzubet-
ten.

Die Erhaltung und Weiterentwicklung des immateriellen Kulturerbes wie die Baukultur, Spra-
che, Musik- und Brauchtumspflege werden als Aufgaben der Entwicklungszone immer wich-
tiger. Dies sollte auch bei der strategischen Ausrichtung des BR berticksichtigt und einbezo-
gen werden, um die Identifikation der lokalen Bevélkerung mit dem BR in seinen Gemeinden
zu starken und entsprechendes Engagement zu férdern. Empfohlen werden insbesondere
die Einbeziehung von Brauchtum und Kultur in Tourismusangebote sowie die Vermittlung un-
terschiedlicher Brauche und Traditionen in Angeboten im Bereich BNE.

Landwirtschaft

Die gesellschaftlichen Anspriiche an die Landwirtschaft werden immer vielfaltiger. BR bieten
die Chance, modellhaft eine zukunftsfahige landwirtschaftliche Nutzung zu etablieren, die
dem Menschen und der Natur gleichermalen dient.

Bei flachenrelevanten Landnutzungen stehen angesichts der klimatischen Veranderungen
Erhaltung und Wiederherstellung von Okosystemen, insbesondere nach der neuen EU-Bio-
diversitatsstrategie, sowie Verringerung der Belastung von Umwelt und Naturhaushalt im
Vordergrund, bei gleichzeitiger Erhaltung der wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit und Siche-
rung des wirtschaftlichen Einkommens.

Die Minimierung Okologischer Schaden durch die Landwirtschaft (Boden, Gewasser, Grund-
wasser, Biodiversitat) nimmt in der Entwicklungszone eine wichtige Rolle ein. In BR sind da-
her im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung anspruchsvolle Nachhaltigkeits- und Bio-
diversitatsziele anzustreben. Zudem sollte der Anteil des Okolandbaus die fiir die Gesamtfla-
che angestrebten politischen Ziele merklich Uberschreiten (aktuell 20 % in der EU-Biodiversi-
tatsstrategie).

Auch grofRflachiger moderner Okolandbau muss auf mégliche Konflikte mit Schutzzielen ge-
pruft und sollte ggf. den Schutz- und Nachhaltigkeitszielen entsprechend modifiziert werden.

Im Vordergrund stehen bodenschonende, humusaufbauende, wassersparende und stressto-
lerante Bewirtschaftungsformen, die Uber alle Intensitatsstufen hinweg modellhaft entwickelt
und grofRflachig umgesetzt werden. Besonderer Fokus sollte auf eine breite Diversitat an Kul-
turarten und -sorten, sowohl bei den Kulturpflanzen als auch den Nutztieren, gelegt werden.
Eine artgerechte und auf das Tierwohl ausgerichtete Tierproduktion tber alle Nutztierarten
hinweg sollte eine Selbstverstandlichkeit sein. Auch die Grinlandnutzung sollte insbeson-
dere Artenschutzaspekte beachten. Die Positionierung des BR als Griine-Gentechnik-freie
Region ist gegenwartig bis zur Abklarung der Risiken zu empfehlen.

Die Vorgaben der EU-Biodiversitatsstrategie fur eine strukturreiche Agrarlandschaft mit min-
destens 10 % nicht-produktiven Flachen und Landschaftselementen sollten in der Entwick-
lungszone besondere Beachtung finden.

Entwicklungszonen eignen sich besonders als Versuchsstandorte/Reallabore fir die zielge-
richtete Umsetzung von Agrarumweltprogrammen, die Uber Eco-Schemes, wie in der GAP
formuliert, hinausgehen. Eine naturschutzfachliche Beratung fir Landwirt*innen

— eingebettet in eine regional ausgerichtete Forderkulisse von Agrarumweltprogrammen —
sollte modellhaft in BR erprobt, durch ein wissenschaftlich begleitetes Monitoring evaluiert
werden und als Vorreiter fur eine deutschlandweite Praxis dienen.

Um Spekulationen und negative agrarstrukturelle Entwicklungen zu verhindern, soll dem
Kauf von landwirtschaftlicher Nutzflache durch externe, vorrangig gewinnorientierte
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Investor*innen entgegengewirkt werden. Ausgenommen sind solche, die sich eindeutig auf
die Nachhaltigkeitsziele der BR verpflichten.

Forstwirtschaft und Jagd

Klimawandel, Trockenheit und die vielfaltigen gesellschaftlichen Anspriche an den Wald
sind eine enorme Herausforderung fur Waldeigentumer*innen. In der Entwicklungszone ei-
nes BR sollen mit den Waldbesitzer*innen Wege fur eine zukunftige nachhaltige Waldbewirt-
schaftung im Einklang mit den standértlichen Voraussetzungen erprobt und etabliert werden.

Die Eigenverantwortung der Waldeigentiumer*innen und eine stabile Leistungsfahigkeit der
Waldbewirtschaftung wird zum Standard oder wird gestarkt. Insbesondere in Waldern der Of-
fentlichen Hand (Bund, Lander, Kommunen) gilt das konkrete Ziel einer Waldbewirtschaftung
nach 6kologischen Grundsatzen.

Dem Walderhalt und dem Waldumbau mit klimaangepassten, gebietsheimischen standorts-
gemalen Strauch- und Baumarten kommt vor dem Hintergrund des Klimawandels eine be-
sondere Bedeutung bei der Bewirtschaftung zu. Es ist aulierdem erforderlich, bei Aufforstun-
gen oder Wiederbewaldung von Flachen durch Naturverjingung nicht nur das Ertragspoten-
zial der Baumarten unter sich verandernden Klimabedingungen, sondern besonders auch die
Auswirkung der Baumartenwahl auf den Landschaftswasserhaushalt (Wasserrtckhalt und
Grundwasserneubildung) und das Lokalklima (z. B. Kihlungseffekte) zu bericksichtigen. Bei
Baumartenwahl und Bewirtschaftung sind dartuber hinaus die Ziele des Biodiversitatsschut-
zes und der Erholungsvorsorge besonders zu bertcksichtigen.

Neben der Sicherung der Ertragsfahigkeit der Walder werden die Potentiale zur CO2-Sen-
kung im Holz und Waldboden besonders bericksichtigt (siehe auch Abschnitt Energie- und
Klimaschutz).

Der Anteil der zertifizierten Waldflachen und Forstbetriebe sollte weiter erhoht werden. Zu-
mindest im o6ffentlichen Wald sollte eine Zertifizierung nach FSC- oder Naturland-Standards
oder daruberhinausgehenden Anforderungen erfolgen. Gemeinsam mit den Waldeigentu-
mer*innen sollen Wege aufgezeigt werden, wie Uber die Zertifizierung hinausgehende ge-
bietsspezifische Anforderungen zum Erhalt und zur Verbesserung der Nutz-, Schutz- und Er-
holungsfunktion des Waldes am besten umgesetzt werden kénnen. Dies betrifft z. B. Baum-
artenzusammensetzung, Verjingungsformen, Bestandsaufbau, Totholzmenge, Ausstattung
mit Alt- und Habitatbdumen, Renaturierung von Feuchtgebieten im Wald und den Schutz an-
spruchsvoller Tier- und Pflanzenarten des Waldes.

Auch im Wirtschaftswald sollte ein rdumliches System an nutzungsfreien Altholzinseln mit ei-
nem Anteil von mindestens 5 % der Waldflache (ohne Anrechnung auf die Kernzone) etab-
liert werden. Historische, nicht degradierende Nutzungsformen von hohem naturschutzfachli-
chem Wert sollten auch zuklnftig GUber die Pflegezone hinaus in der Entwicklungszone ihren
Platz haben.

Wettbewerbsfahige ,Cluster Forst und Holz tragen zur regionalen Wertschépfung und zur
dauerhaften Substitution (z. B. Bauen mit Holz, Herstellung langlebiger Holzprodukte) eines
klimaschadlichen Ressourceneinsatzes bei.

Die Jagd ist in der Entwicklungszone als ein integrierter Bestandteil der Landnutzung und in
Mitverantwortung fiir die Landschaftsgestaltung zu begreifen. Sie sollte so ausgetibt werden,
dass sich alle im Landschaftsraum nattrlich vorkommenden Baum- und Straucharten ohne
Verbissschutz natdrlich verjingen kdnnen. Dieses Ziel erhalt durch die rasanten Waldveran-
derungen in Folge des Klimawandels hohe Prioritat. Die Wilddichte sollte so reguliert
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werden, dass Wildseuchen und Wildsch&aden in der Land- und Forstwirtschaft begrenzt bzw.
minimiert werden.

Fischerei, Teichwirtschaft und Wasserwirtschaft

BR-Verwaltungen sollen mit den ansassigen Fischereibetrieben kooperieren und mit ihnen
den ausgehandelten Vorgaben zur Okosystemvertraglichkeit inrer Fangmengen, Fangprakti-
ken und zu Artenspektrum und Menge des Besatzes aushandeln. Angestrebt werden sollen
unabhangige Oko-Zertifizierungen fir fischereiwirtschaftliche Nutzungen.

Eine naturnahe Gewasserentwicklung und -unterhaltung, die die Belange von Naturschutz
und Wasserwirtschaft auch mit Blick auf den Klimawandel ausgewogen berucksichtigt, ist in
den Entwicklungszonen der BR ein beispielhaft zu verfolgendes Ziel. Ein guter dkologischer
Zustand der Gewasser wird flachendeckend angestrebt. Voraussetzung ist eine gemeinsame
Erarbeitung von Gewasserunterhaltungs- und Gewasserentwicklungsplanen mit den zustan-
digen Behorden. Grundlegend hierfir ist eine enge Zusammenarbeit von BR-Verwaltung,
Naturschutz und Wasserwirtschaft. Entwicklungszonen eigenen sich besonders, um mit mo-
dellhaften Losungen die Herausforderungen bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenricht-
linie (WRRL) im Dialog mit den Landnutzer*innen zu meistern. Das beinhaltet vor allem:
Wasserentnahmen aus dem Grundwasser orientieren sich am Dargebot, nutzen die Grund-
wasserleiter nachhaltig und gewahrleisten 6kologisch begrindete Mindestwasserabflisse
der FlieRgewasser. Alle nach WRRL berichtspflichtigen Gewasser sollten einen ausreichend
breiten Rand-/Schutz-/Entwicklungsstreifen haben, der Eintrage von Schad- und Nahrstoffen
sowie Sedimenten zurlickhalt und eine standorttypische Auenentwicklung zulasst.

Im Sinne des Klimaschutzes ist die Moor-Revitalisierung dringend geboten. Eine damit ein-
hergehende Umstellung der landwirtschaftlichen Nutzung lasst sich in der Entwicklungszone
gut erproben. Alle Moorbdden in der Entwicklungszone sollten so hoch eingestaut werden,
dass perspektivisch keine Mineralisierung der liegenden Torfe oder Nahrstoff-Freisetzung in
die Gewasser hinein mehr stattfindet.

Energie und Klimaschutz

Entwicklungszonen leisten Beitrage zum Klimaschutz vor allem in den Bereichen Wohnen,
Leben und Arbeiten (insbesondere Energieeffizienz bei Bauen, Wohnen, Verkehr und Regio-
nalvermarktung, KMU des energieintensiven Handwerks) sowie in der Landnutzung, insbe-
sondere in der Landwirtschaft. Landwirtschaftsbetriebe und Unternehmen im BR sind einge-
bunden, um gemeinsam energieeffizient und zunehmend klimaneutral zu wirtschaften.

Dazu soll sich die BR-Verwaltung mit entsprechenden Ansatzen und Projekten in regionale
Planungen einbringen und Wirtschaftsunternehmen bei der Umsetzung ihrer klimaresilienten
Vorhaben unterstlitzen. Darlber hinaus soll sich die BR-Verwaltung mit der Forschung und
Dokumentation von Klimawandelprozessen befassen und bestehende Netzwerke unterstit-
zen. Dabei sind die konkreten Aktionsplane kooperativ und partizipativ mit den Akteur*innen
in der Region sowie der Bevolkerung vor Ort zu erarbeiten, in der Umsetzung zu begleiten
und an die jeweiligen Rahmenbedingungen anzupassen.

Dabei geht es auch um den landschaftsvertraglichen Ausbau erneuerbarer Energien. Denn
BR fungieren so als Modellregion auch fiir regenerative Energien. Besonders landwirtschaft-
lich genutzte Flachen in der Entwicklungszone sind pradestiniert fir die Nutzung erneuerba-
rer Energien — in Ubereinstimmung mit den Schutzzielen des BR und méglichst getragen von
burgerschaftlicher Basis. Dadurch kann Wertschépfung vor Ort (z. B. mittels genossenschaft-
licher Windkraftanlagen) passieren und somit die Vorbildfunktion der BR in Sachen sozialer
Nachhaltigkeit unterstrichen werden.
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Nur in der Entwicklungszone der BR — soweit sie nicht durch rechtlichen Schutz davon aus-
genommen ist — kann die Nutzung von Wind- und Sonnenenergie erfolgen. Solarthermie und
Fotovoltaik sollen sich primar aus Ortslagen heraus entwickeln. Dies betrifft im besiedelten
Bereich Dacher, Gewerbeflachen, und daran anschliefiend Begleitflachen von Verkehrswe-
gen sowie grundsatzlich die prioritare Nutzung von bereits versiegelten Arealen wie Parkplat-
zen von Einzelhandels- sowie Lagerflachen von Gewerbegebieten. Freiflachen-Fotovoltaik-
Anlagen sollen landschaftsvertraglich eingebunden werden. Zu einer Entscharfung der Land-
nutzungskonkurrenz kdnnen Agri-Fotovoltaik-Anlagen eine multifunktionale Nutzung sowohl
fur Stromproduktion als auch flur die Nahrungsmittelerzeugung ermaoglichen.

Das ,Wind-an-Land-Gesetz* benennt ein verbindliches Flachenziel: bis Ende 2032 haben die
Bundeslander zusammen 2% der Flache Deutschlands fur Windenergie auszuweisen. Da-
rum legen die Raumplanungsbehdrden derzeit Vorranggebiete fur Windkraftnutzung fest, in
denen die Nutzung der Windenergie raumvertraglich geblindelt werden und anderswo unter-
bleiben soll. In diesen Windenergiegebieten ist — zunachst befristet auf 18 Monate — keine
UVP und keine spezielle Artenschutzpriifung erforderlich, auch in den Entwicklungszonen
der BR.

Ungeachtet dessen haben bestimmte Flachen der BR-Entwicklungszone aus Griinden des
Natur- und Landschaftsschutzes grundsatzlich als nicht geeignet zu gelten fur die Installation
von Infrastrukturen zur erneuerbaren Energienutzung: dazu rechnen z. B. gesetzlich ge-
schitzte Biotope, rechtlich festgesetzte Ausgleichs- und Ersatzflachen, Gewasserrandstrei-
fen und Gewasserentwicklungskorridore, Flachen zum Aufbau und Erhalt des Biotopver-
bunds und Standorte oder Lebensraume mit besonderer Bedeutung fir europarechtlich ge-
schitzte Arten sowie besonders oder streng geschutzte Arten gemaf Bundesnaturschutzge-
setz und Bundesartenschutzverordnung.

Wesentlich ist immer, dass die Balance zwischen der Erhaltung der charakteristischen Merk-
male der Landschaft(en) im BR und dem Ausbau der erneuerbaren Energien sichergestellt
wird. Aus ihrer Funktion als nachhaltige Modellregionen ergibt sich der Anspruch, dass hier
vor allem innovative technische Anpassungen der Anlagen raumvertraglich umgesetzt wer-
den.

In der Entwicklungszone sollen Modelle entwickelt und umgesetzt werden, wie der Schutz
der biologischen Vielfalt, der nattrlichen Ressourcen und des Landschaftsbildes mit Klima-
schutz vereinbart werden kénnen. Die Kohlenstoffspeicherung in Mooren und Waldern,
nachhaltige Nutzungsoptionen fir nasse Moorflachen sowie die Minimierung der Freisetzung
von Klimagasen aus entwasserten Mooren stehen hier im Fokus. Neben der Reduktion der
Kohlenstoff- und Klimagasemissionen ist die aktive Bindung von CO- zur Minderung der
Klimaerwarmung anzustreben. Dazu sollten einerseits die Verwendung langlebiger Baupro-
dukte aus heimischem Holz forciert, andererseits aktiv Projekte zum Humusaufbau unter-
stutzt werden. Letzteres stellt durch eine Erhdhung der Wasserspeicherkapazitat der Boden
auch eine Anpassung an die Klimaerwarmung dar.

Industrie, Handwerk und Gewerbe

Ein Hauptansatzpunkt zur Starkung von Handwerk und Gewerbe liegt auf der nachhaltigen
und biodiversitatsférdernden Ausgestaltung vorhandener oder neu zu entwickelnder regiona-
ler Wertschopfungsketten. Hier sind Strukturen entlang der gesamten Wertschopfungskette —
ausgehend vom primaren Sektor — zu bericksichtigen.

Unternehmen bietet sich eine grof’e Chance, wenn die Auszeichnung als BR zur Beschrei-
bung der wichtigen weichen Standortfaktoren des Wirtschaftsraums genutzt wird. Attraktive
Erholungslandschaften, gelebtes Brauchtum, regionale Identitat sowie intakter

Seite 21 von 33



gesellschaftlicher Zusammenhalt und Teilhabe kdnnen entscheidende Argumente flr die Ge-
winnung von Fachkraften sein. In Zeiten sich rasant entwickelnder Digitalisierung und zuneh-
mender Moglichkeiten, von zu Hause aus zu arbeiten, wird die Attraktivitat des Wohnumfelds
zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Wenn es einer Region daruber hinaus gelingt, diese positiven Attribute sinnvoll mit den erfor-
derlichen Maflinahmen fur die Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur sowie der Sied-
lungsentwicklung zu verknupfen, kdnnen sich BR als attraktiver Lebens- oder Wirtschafts-
raum im zunehmenden europaischen Wettbewerb der Regionen ein Alleinstellungsmerkmal
verschaffen.

Um die im BR ansassigen Industrie- und Gewerbebetriebe aktiv in die Ideen zu nachhaltigem
und Gemeinwohl vertraglichem Wirtschaften einzubinden und dazu beizutragen, dass sie
sich den Zielen des UNESCO-Biospharenreservates verpflichtet fihlen, kann die Anwen-
dung des neu entwickelten Indikatoren-Sets zur Messung Nachhaltigen Wirtschaftens die-
nen®. Hiermit kann zum Beispiel gemessen werden, wie weit sich die Betriebe in den Ent-
wicklungszonen schon zu umweltvertraglichem und sozialverantwortlichem Wirtschaften und
zur Einfihrung von Managementsystemen (wie EMAS oder EMAS Plus) verpflichtet haben.
Auch um Energieverbrauch, Rohstoffeinsatz oder innovative Ansatze zu Etablierung regiona-
ler Wertschopfungsketten messen zu kénnen, ist der Einsatz des Indikatoren-Sets hilfreich.

Aufgabe der BR-Verwaltung ist es, privatwirtschaftliche wie auch kommunale und gemein-
nutzige Unternehmen, z. B. in Kooperation mit regionalen Wirtschaftsforderungseinrichtun-
gen oder den Industrie- und Handelskammern, gezielt anzusprechen, Prozesse (z. B. Inno-
vation, Produktgestaltung, Vernetzung, Kommunikation) zur Starkung der Nachhaltigkeit,
Wettbewerbsfahigkeit und Resilienz zu begleiten und sie kommunikativ zu unterstitzen. For-
dermoglichkeiten sollten eruiert und nach Moéglichkeit gelenkt werden, um (in Modellprojek-
ten) nachhaltiges Wirtschaften zu begleiten und zu starken.

Als wichtige Mdglichkeit, Nachhaltigkeit in Betrieben voranzutreiben, sollten insbesondere
Kooperationsprogramme (einschlie3lich der Partnerinitiativen) — darunter auch solche fir
Dienstleistungsunternehmen des tertidaren Wirtschaftssektors wie Handel, Transport, Touris-
mus — gefordert werden.

Auch die Teilhabe der Bevdlkerung an den Ergebnissen eines nachhaltigeren Wirtschaftens
im BR, beispielsweise durch Blrgergenossenschaften, kann sich positiv auf die Entwicklung
innerhalb der Region auswirken.

Dienstleistungen, Handel und Vermarktung regionaler Produkte

Die Unterstutzung von umweltschonenden und sozialvertraglichen Produkten des Dienstleis-
tungsbereichs mit geeigneten Mallnahmen wie regionalen Gitesiegeln oder gesetzlich ge-
schutzten Warenzeichen ist besonders wichtig. Durch die (Weiter-)Entwicklung eigener
Dach- oder Regionalmarken sowie durch die Bundelung der Direktvermarktung kdnnen regi-
onale Wirtschaftskreislaufe und Wertschopfungsketten unterstitzt werden. Bei Dach- oder
Regionalmarken des BR oder anderer Trager sollten naturschutzorientierte Kriterien inte-
griert werden, um so Einfluss auf die Produktion (z. B. in Land- oder Forstwirtschaft) zu neh-
men. In BR sollte insgesamt darauf hingewirkt werden, das Bewusstsein flir eine regionale
Einkaufskultur zu starken. In Zusammenarbeit mit regionalen Wirtschaftsverbanden, Ver-
marktungsinitiativen der Lander sowie mit Natur- und Umweltschutzverbanden gilt es, ent-
sprechende Produktkreativitat — von der Erzeugung bis zur Vermarktung — sowie die Ent-
wicklung marktgerechter Vertriebsstrukturen zu férdern. Die gemeinsame Vermarktung von

6 vgl. BfN Skript 593: Nachhaltige Entwicklung und nachhaltiges Wirtschaften in Biospharenreservaten (2021)
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript593.pdf
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BR-Produkten und Dienstleistungen Uber die BR-Region hinaus sollte vorangetrieben wer-
den. Neue bzw. zusatzliche Dienstleistungsangebote sollten vorrangig im Bereich sozialer
und familienbezogener Dienstleistungen sowie flir einzelne Regionen im Naherholungs- und
Tourismussektor geférdert werden.

Mobilitat und Transport

Die auch fur ein BR wichtige Mobilitat findet ganz uberwiegend in der Entwicklungszone
statt. Hier gilt es Wege zu finden, die Mobilitat der Bevolkerung im landlichen Raum maog-
lichst nachhaltig und sozial vertraglich zu organisieren. Neben verbesserten Optionen zum
Homeoffice sollen durch eine Attraktivitatssteigerung des 6ffentlichen Personennahverkehrs
(OPNV), durch Carsharing-Modelle und Mitfahrzentralen funktionierende Alternativen zum
motorisierten Individualverkehr geschaffen werden. Ebenso sollte auf die verstarkte Forde-
rung des Fahrradverkehrs und der Elektromobilitdt und weiterer innovativer nachhaltiger Mo-
bilitatsformen in BR hingewirkt werden.

Die vielfach hohe regionalwirtschaftliche Bedeutung des Tourismus und das damit erhdhte
Verkehrsaufkommen verstarkt diese Notwendigkeit zusatzlich. Von herausragender Bedeu-
tung fur die Akzeptanz der Nutzer*innen ist dabei die Schaffung von vernetzten und még-
lichst lickenlosen Mobilitdtsketten innerhalb der BR und den ggf. auRerhalb des BR liegen-
den Ballungsraumen. Insbesondere eine starkere Vernetzung innerhalb der Verkehrsmittel
des OPNV (z. B. auch mit Verkehrsknotenpunkten zur An- und Riickreise), aber auch die
Verknupfung mit anderen Verkehrsangeboten ist von groRer Wichtigkeit. Auch bundes- und
landesweite Marketingprogramme und Imagekampagnen oder aber lokale/regionale OPNV-
Angebote wie Gastekarten oder Kurtickets tragen zur Attraktivitat einer nachhaltigen Mobilitat
bei.

Siedlungsentwicklung, Digitalisierung und Daseinsvorsorge

Insbesondere in peripher-landlichen BR werden zukunftig neue Wege zur Aufrechterhaltung
und Sicherung der Grundversorgung im Bereich der sozialen, kulturellen sowie gesundheitli-
chen Infrastruktur zur Deckung des taglichen Bedarfs zu beschreiten sein.

Vor allem die Stadte und Gemeinden sind die wesentlichen Trager der Daseinsvorsorge. Ge-
rade deshalb sollte es als ihre zentrale Aufgabe verstanden werden, die kommunale Weiter-
entwicklung von Siedlungs- und Gewerbegebieten unter Berlcksichtigung des Rahmenkon-
zepts inklusiv, sicher, widerstandsfahig und nachhaltig zu gestalten.

Dabei ist anzustreben, dass sich Gemeinden und Kommunen, wo immer mdglich, zu ge-
meinsamen Siedlungsentwicklungen zusammenschlieen, um eine nicht-nachhaltige ,Kirch-
turmpolitik® zu vermeiden.

Die Notwendigkeit einer starkeren Vernetzung der Teilrdume sowie der regionalen und inter-
kommunalen Zusammenarbeit steht im Vordergrund. Empfohlen wird eine Zusammenarbeit
der BR-Kommunen hinsichtlich der Aufteilung von Leistungen der Daseinsvorsorge in Berei-
chen wie Infrastrukturbereitstellung, Kultur oder 6ffentliche Aufgaben sowie eine Blindelung

mehrerer Dienstleistungsfunktionen z. B. in multifunktionalen Einrichtungen.

Ziel bei der Siedlungsentwicklung sollte es sein, mit Flachen sparsam umzugehen und den
Anteil von versiegelten- und Gewerbeflachen nach Méglichkeit in der Summe nicht zu erhé-
hen. Dazu sollten Stadte und Gemeinden mdglichst flachig Flachennutzungsplane und Be-
bauungsplane erstellen und fortschreiben und Entsiegelung beférdern.

Es ist dringend erforderlich, die Moglichkeiten einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung zu

nutzen und auch modellhafte Konzepte zu 6kologischem und naturgerechtem Bauen, inklu-

sive Freiflachengestaltung, nachhaltigen Gewerbeflachen, bedarfsgerechtem Wohnen (z. B.
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bezahlbarer Wohnraum, barrierefreier Wohnraum, genossenschaftlichen Wohnformen) oder
grunen Infrastrukturen umzusetzen. In den Stadten und Gemeinden sollte im BR ein Leer-
stands- oder Brachflachenmanagement installiert werden. Dazu gehdrt auch, dass sich neue
oder erweiternde Betriebe auf versiegelten Alt- oder Konversionsflachen ansiedeln, um
dadurch der Neuflachenversiegelung Einhalt zu gebieten. Die Nationale Nachhaltigkeitsstra-
tegie des Bundes fordert bis zum Jahr 2030 die Neuinanspruchnahme von Flachen fir Sied-
lungen und Verkehr auf unter 30 Hektar pro Tag zu verringern. Dazu sollten BR einen Uber-
proportionalen Beitrag leisten, um ihre Vorbildfunktion in Sachen Nachhaltigkeit zu unter-
mauern und den Netto-Flachenverbrauch im BR weitest mdglich zu reduzieren (entspre-
chend dem Ziel ,Netto-Null“ bis 2025 der Nachhaltigkeitsstrategie).

Neben der Mobilitat fordern die BR die Entwicklung einer moglichst nachhaltigen Infrastruk-
tur, um den Bedarf des taglichen Lebens decken zu kdnnen. Dazu gehoren z. B. gemein-
schaftlich getragene ,, Tante-Emma-Laden®, die Etablierung von regionalen Wochenmarkten
und von Tauschbérsen fur Produkte oder Dienstleistungen. Auch die Férderung von kulturel-
len Dienstleistungen ist zu beachten.

Im Umgang mit dem demographischen Wandel stehen im besten Falle neben stationaren
auch mobile oder digitale Losungen (z. B. fahrende Handler, digitale Rathauser (,eGovern-
ment“) oder mobile Arzt*innen und Telemedizin) zur Verfigung.

Neue Ansatze zur Wohnraumversorgung, z. B. fur bezahlbaren Wohnraum fiir alle Einkom-
mensschichten und Konzepte zum Leerstandsmanagement, sollten wo immer moglich und
sinnvoll umgesetzt werden. Dem Erfordernis, dass es neben den selbstbewohnten Hau-
sern/Eigentumswohnungen auch ausreichend Mietwohnungen in gemeinwohlorientierter Tra-
gerschaft (z. B. Genossenschaften, kommunale Unternehmen, selbstverwaltete Projekte)
gibt, sollte gebuhrend Rechnung getragen werden. Auch die Umsetzung von Konzepten zum
kostensparenden, nachhaltigen und landschaftstypischen Neu-Bauen und Sanieren sollte im
Vordergrund stehen. Modelle wie kommunale Flachenpools und Erbpachtvergaben kénnen
gemeinwohlorientierte Ansatze unterstitzen und helfen, den Flachenverbrauch zu reduzie-
ren.

Neue Konzepte und Angebote flr Senior*innen wie generationenibergreifendes Wohnen,
Selbststandigkeit und Pflege fur Hochbetagte, Einbindung in die Kinderbetreuung oder Wis-
sensvermittlung bei Jugendlichen durch Senior*innen sowie eine gezielte Ansprache bezlg-
lich ehrenamtlicher Tatigkeiten sollten verstarkt in den Fokus genommen werden. Wichtig ist
auch die Betrachtung von Gender-Aspekten und die Einbindung der Jugend bei der Entwick-
lung entsprechender Konzepte.

BR sollen inklusiv und somit fur alle Menschen, die in BR wohnen oder zu Gast sind, gleich-
ermalen attraktiv, zuganglich und (er)lebenswert sein. Um soziale und kulturelle Angebote
aufrechtzuerhalten oder neu anbieten zu kénnen, bedarf es neben der Abstimmung offentli-
cher und privater Dienstleistungsangebote auch der aktiven Einbeziehung ehrenamtlicher
Tatigkeiten und Angebote, die von Vereinen, lokalen Initiativen oder sonstigen gesellschaftli-
chen Zusammenschlussen erbracht werden. Gesellschaftlicher Zusammenhalt gelingt, wenn
bei Herausforderungen Menschen ihre Meinungen austauschen kdnnen, sich gegenseitig zu
verstehen versuchen und anschlieRend gemeinsam Lésungen finden. Voraussetzung hierfur
ist eine aktive, unterstitzende und anerkennende Haltung, insbesondere seitens kommuna-
ler Gebietskérperschaften und der Arbeitgeber*innen.

Seite 24 von 33



4.6. Schutzfunktion in der Entwicklungszone

Der Fokus der Schutzmalinahmen in der Entwicklungszone liegt auf dem Erhalt und der
Etablierung von wertgebenden Lebensrdumen, einheimischer Biodiversitat und stabilen Oko-
systemfunktionen in der bebauten und wirtschaftlich genutzten Umwelt. Durch eine den
Schutzzielen angepasste Bewirtschaftung sollen insbesondere die typischen, oft stark ge-
fahrdeten Biozonosen der landwirtschaftlich genutzten Flachen, den mit ihnen verbundenen
Landschaftselementen und der bewirtschafteten Walder geschuitzt und entwickelt werden.
Der Erhalt der vielfaltigen Formen von Okosystemleistungen (z. B. Erhaltung von Boden-
fruchtbarkeit, Bereitstellung von Trinkwasser, Bau- oder Brennholz, u. a.) sollen auf der ge-
samten Flache durch nachhaltige Wirtschaftsweisen befordert werden.

Die Forderung der Schaffung von biodiversitatsrelevanten Strukturen mit Trittstein- und Ver-
bundfunktion (z. B. durch produktionsintegrierte Kompensationsmalinahmen) sollte weiter
vorangetrieben und geférdert werden. Zudem gilt es auch in der Entwicklungszone geeignete
MafRnahmen wie die Umsetzung von Arten- und Biotopschutzprogrammen sowie Vertragsna-
turschutzmalnahmen im Zusammenwirken mit Grundstlcksbesitzer*innen zu bertcksichti-
gen. Der Anteil von VertragsnaturschutzmafRnahmen sollte héher als im Landesdurchschnitt
liegen.

Fur urban gepragte und stark versiegelte Flachen sollte der Aufbau eines Netzes an griner
Infrastruktur geférdert werden, da sie als ein strategisch geplantes, multifunktionales Netz-
werk von natlrlichen und naturnahen Flachen einschlielich der Gewasser Uber intakte Oko-
systeme ein breites Spektrum an Okosystemleistungen fiir die Gesellschaft bereitstellt. Auch
fur den Siedlungsbereich sollten Biodiversitatsstrategien entwickelt werden.

5. Zoneniibergreifende Aspekte

5.1. (Nah-)Erholung, Naturerleben, Tourismus sowie Besuchsmanagement und
-lenkung

5.1.1 Nachhaltiger Tourismus

BR sind aufgefordert, Strategien zur Férderung eines nachhaltigen und naturvertraglichen
Tourismus zu erarbeiten und umzusetzen, die Arbeitsplatze schaffen und die Kultur vor Ort
sowie regionale Produkte und Dienstleistungen férdern. Die Erhaltung des touristischen Ka-
pitals (Natur, Landschaft, gebautes und gelebtes kulturelles Erbe) kann nur gelingen, wenn
touristische Aktivitaten sich nicht negativ auf Natur und Landschaft der bereisten Region aus-
wirken. Idealerweise tragt der Tourismus im BR dazu bei, Natur und Landschaft langfristig
aktiv zu pflegen und zu erhalten. Dieser erfordert ein entsprechendes touristisches Leitbild
der Destination und die Entwicklung von nachhaltigen touristischen Angeboten. Im Sinne der
Nachhaltigkeit gilt fur BR, die Steigerung des Besuchsaufkommens nur in Vereinbarkeit mit
der 6konomischen, 6kologischen und sozialen Tragfahigkeit des Raumes zu verfolgen und —
wo relevant — einer touristischen Ubernutzung gezielt entgegenzuwirken. Fiir die soziale
Saule der Nachhaltigkeit spielt die Barrierefreiheit von touristischer Infrastruktur und touristi-
schen Angeboten eine wichtige Rolle.

BR-Verwaltungen sollen dauerhaft und eng mit den regionalen Tourismus- und Naturschutz-
akteur*innen, den touristischen Leistungstrager*innen und Destinationsmarketingorganisatio-
nen zusammenarbeiten. Durch die Ausrichtung auf gebietsspezifische, naturvertragliche
Tourismusangebote konnen sich die einzelnen BR durch charakteristische Alleinstellungs-
merkmale auf dem touristischen Markt klar positionieren.
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5.1.2 Besuchsmanagement und - lenkung

Um Konflikten vorzubeugen und Besucher*innen auf bestimmte weniger sensible Standorte
im BR zu konzentrieren, ist die Entwicklung eines Besuchsmanagements notwendig. Eine
zur BR-Zonierung passende Planung des Infrastrukturausbaus ist daflir Voraussetzung, da
sie die Zuganglichkeit bestimmt. Daflr wird ein kontinuierliches Monitoring der Besuchenden
bendtigt. Es ermdglicht eine gezielte, analoge (z. B. Ausschilderung) wie digitale, raumzeit-
lich differenzierte Lenkung der Menschen im Gebiet. Bewahrt haben sich dafir ,real time*
datenbasierte Softwareapplikationen in Visitor-Monitoring-Systemen und entsprechende
Apps.

In jedem BR sollen die Kernzonen, bei grol3en Kernzonen zumindest wesentliche Teilfla-
chen, nicht zuganglich sein. Dies gilt insbesondere fir stérungsempfindliche oder schwer er-
reichbare Gebiete. Dass digitale outdoor-recreation-Plattformen ggf. dazu richtige Hinweise
geben, sollte regelmafig gecheckt werden. Im Rahmen des Ranger-Dienstes wird die Fre-
quentierung durch Erholungssuchende im Gelande tberprift.

Bei periodisch oder episodisch vorkommenden Naturphanomenen (z. B. Kranichzug) werden
positive (von Ranger*innen/Naturfihrer*innen dazu speziell gefihrte Exkursionen) sowie ne-
gative (zeitliche Betretungsverbote) Ausnahmeregelungen bendtigt, um die negativen Aus-
wirkungen auf sensible Bereiche zu reduzieren.

Die Pflegezone der BR umfasst in der Regel stark frequentierte Gebiete fir Naherholung
und Tourismus, da sie attraktive ansprechende Landschaften aufweist. Eine Abschatzung
der 6kologischen Tragfahigkeit und Grenzen der Einzelgebiete im BR stellt eine gute Grund-
lage fUr die Planung der Infrastruktur und der Besucherlenkung dar. Sensible Bereiche sollen
auch durch die geschickte Anlage von Wegen und einer entsprechenden Informationsver-
mittlung geschuitzt werden. Es hat sich bewahrt, bestimmte Attraktionen fir die Gaste, wie z.
B. Aussichtstirme, Rastplatze mit guter Aussicht, attraktiv gestaltete Wanderwege oder Er-
holungsbereiche an Gewassern, so zu arrangieren, dass Besucherstrome dort konzentriert
und von anderen stérungsempfindlichen Gebietsteilen ferngehalten werden. Die digitalen so-
zialen Medien und insbesondere Wander- und Touren-Apps sind in die Kooperation einzube-
ziehen und bezlglich méglicher Fehlinformationen zu Gberwachen. Die Organisation eines
kooperativen Zusammenwirkens von zustandigen Ordnungsbehdrden und Gebietsbetreuung
(Naturwacht, Ranger*innen) ist unabdingbar fir ein abgestimmtes Vorgehen, insbesondere
in Stol3zeiten. Die landerubergreifenden BR sollten anstreben, inre Vorgaben zu vereinheitli-
chen, um die Regelungen fir Besucher*innen nachvollziehbarer zu machen.

5.2. Forschung und Monitoring

Forschung und Monitoring sind Zonen-Ubergreifend wesentliche Aufgaben der BR und sollen
zugleich bewusst das Zonierungskonzept der BR nutzen und unterstitzen. Grundséatzliches
zu den BR als ,Reallaboren® ist in den nationalen Kriterien 30 und 31 ausgeflihrt, gerade
auch zur Einbeziehung von Stakeholder*innen und Bevdlkerung in transdisziplinare For-
schung.

Besonders attraktiv fur die Forschung macht die BR, dass gleichzeitig vergleichende Unter-
suchungen in drei Zonen unterschiedlicher Nutzungsintensitat und Zielsetzung durchgefihrt
werden koénnen, beispielsweise in unterschiedlich stark bewirtschafteten Waldern, renaturier-
ten oder nicht renaturierten Mooren und Seen sowie FlieRgewassern.

Auch in BR gilt Forschungsfreiheit, jedenfalls bis auf Konkurrenzen mit zentralen Schutzzie-
len in der Kernzone; in der Tat kbnnen neuartige Forschungsansatze und -ergebnisse die Ar-
beit der BR erheblich voranbringen. Daher sollten die BR-Verwaltungen offen sein
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gegenuber extern bzw. akademisch formulierten Forschungsansatzen, die in Beziehung zur
Flachenkulisse und den Funktionen eines BR stehen. Es steht ihnen aber frei, Forschungs-
projekte ohne erkennbaren Nutzen flr das BR nicht aktiv zu unterstlitzen. Sie sollten umge-
kehrt darauf hinwirken, dass Forschungsprojekte anschlussfahig und aufeinander aufbauend
konzipiert werden.

Zugleich besteht in BR oft hoher Bedarf nach Erkenntnissen, der von der Wissenschaft nicht
ausreichend bedient wird. Forschungsbedarfe missen allerdings zunachst konkretisiert und
ggf. der aktuelle Forschungsstand in einzelnen BR bzw. flr vergleichbare BR (in Deutsch-
land bzw. Europa oder auch weltweit) aufgearbeitet werden. Darauf aufbauend sollten die
jeweils relevanten Forschungsfragen abgeleitet und méglichst prazise formuliert werden, um
sie mit Forschungspartner*innen abzustimmen. Ein arbeitsteiliges Vorgehen der BR durch
verstarkte Koordination und Abstimmung der Forschungsthemen untereinander sowie die Ini-
tiierung gemeinsamer Forschungsaktivitaten sind sinnvoll und oft notwendig zur Vermeidung
redundanter Forschungsarbeiten.

Die nationalen und landerspezifischen, meist langfristig angelegten Monitoring-Programme,
die Untersuchungsflachen in den BR haben, sollten genutzt werden; dazu missen sie zu-
nachst einmal bekannt und Ubersichtlich dokumentiert werden. Eine gemeinsame Nutzung
der Daten sollte unbedingt vereinbart werden. Monitoring-Aktivitaten, die sich speziell auf
einzelne BR beziehen, sind konzeptionell mit dem integrativen Monitoring-Programm der Na-
tionalen Naturlandschaften (NNL) abzugleichen bzw. an dieses anzupassen, um dessen me-
thodische Standards und sonstigen Anforderungen zu bedienen. Die darlber hinaus gehen-
den Monitoring-Aktivitaten sollten dann noch bestehende Liicken aufgreifen.

Auch Monitoring-Erhebungen brauchen qualitativ hochwertige technische und wissenschaftli-
che Standards. Die Anwendung standardisierter Verfahren erlaubt schlieRlich auch Verglei-
che mit den Ergebnissen anderer Monitoring-Programme. Die gewonnenen Daten sollten
nach einschlagigen Standards verarbeitet, gespeichert (ggf. nach Open Data Standards pu-
bliziert) und dauerhaft vorgehalten werden. Daten und Evidenz Gber laufende Auswertungs-
routinen vereinfachen auch notwendige Anpassungen des Managements (adaptives Ma-
nagement). Ein enges Zusammenwirken mit der Naturwacht/den Ranger*innen des Gebietes
sollte organisiert werden. Fir die genannten Aufgabenfelder ist eine Personalstelle in der
BR-Verwaltung erforderlich, die sinnvollerweise auch die Koordination der Forschungsaktivi-
taten mit bearbeitet.

5.2.1 Kernzonen

Forschung und Monitoring sind gerade in Kernzonen sehr oft notwendig, um das Verstandnis
fur 6kosystemare Prozesse zu vertiefen. Die Zielsetzung der Kernzonen, der stérungsfreie
Ablauf natirlicher Prozesse, darf durch diese Forschungs- und Monitoring-Aktivitaten nicht
beeintrachtigt werden. Es sollte daher auch Kernzonenbereiche ohne Forschungsaktivitaten
geben. Ergebnisse aus der Kernzonen-Forschung sollen auch genutzt werden, Hintergrund-
belastungen ohne Nutzung zu erkennen, die Pufferfunktion der umgebenden Pflegezone
substanziell besser einschatzen zu kénnen. Diese Kenntnisse kdnnen in zielgenauere Ma-
nagementmalinahmen (wie z. B. zur Stabilisierung des Wasserhaushalts oder einer nachhal-
tigen Waldbewirtschaftung etc.) in den Pflege- und Entwicklungszonen gebietsspezifisch ein-
flieRen.

Das Monitoring-Konzept der BR muss sich spezifisch den Kernzonen widmen, mit eindeuti-
ger Aufgabenstellung und auf Basis einer langfristig gesicherten Finanzierungsgrundlage.
Der konzeptionelle Ansatz fur die Kernzonen sollte im Vergleich aller terrestrischen BR mog-
lichst gut abgestimmt bzw. methodisch standardisiert sein, um die Vergleichbarkeit der ge-
wonnenen Daten sicherzustellen. Das Konzept sollte auch Raum flr spezielle, individuelle
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Bedingungen in den einzelnen BR bieten. Die gebietsspezifische Koordination des Monito-
rings und die Auswertung der Daten sollten in der Verantwortung der einzelnen BR-Verwal-
tung selbst liegen.

Sinnvoll ist beim Monitoring in Kernzonen oft auch, dartber hinaus ,Meilensteine der Na-
turentwicklung“ zu dokumentieren (z. B. erste spezialisierte Totholzorganismen, etc.) und so
die natirliche Entwicklung der Kernzonen auch fir die Allgemeinheit nachvollziehbar zu ma-
chen. Fur Kernzonen, bei denen die Ausgangssituation bei ihrer Ausweisung nicht dokumen-
tiert worden ist, ist Monitoring besonders dringend und zeitnah eine Status-quo-Analyse er-
forderlich.

Fur die Forschung in Kernzonen und im Zusammenhang mit diesen sind in allen BR u. a.
funktionsspezifische kurz- bzw. langfristige Forschungsthemen interessant, die sowohl durch
eher kurzzeitig orientierte Forschungsauftrage als auch Dauerbeobachtungsprogramme be-
arbeitbar sind:

o Sukzessionsprozesse nach Nutzungsauflassung hin zu einem weitgehend ungestor-
ten Zustand uber alle Okosystemkomponenten hinweg,

¢ Zusammenhange im dkosystemaren Beziehungsgeflecht in den einzelnen Stadien,
Triebkrafte und Steuerungsmechanismen,

e Wirkung externer Storungseinflisse wie klimatische Veranderungen mit den direkten
und indirekten Wirkungen, Nahrstoff- und Schadstoffeintrage, Neobiota,

¢ Populationsentwicklung von Schliisselarten tber Zeit und Raum und Wanderungsbe-
wegungen.

5.2.2 Pflegezonen

In der Pflegezone bestehen grofe Potenziale und Bedarfe, Uber Forschung und Monitoring
die Ziele der BR mit Blick auf die Entwicklung und Anpassung traditionell gewachsener Kul-
turlandschaften mit ihrer hohen biologischen Vielfalt umzusetzen. Besonders wichtig sind
Forschungsansatze zur Anpassung der Kulturlandschaft an die Anforderungen von Klima-
schutz und Klimawandel und zum Erhalt der biologischen Vielfalt im Einklang mit der Wert-
schopfung aus dem landlichen Raum. Ebenso wichtig sind sozial-Okonomische und -6kologi-
sche Entwicklungsprozesse der im BR lebenden landlichen Gemeinschaften. Forschungs-
projekte sollten dafur gezielt transdisziplindre Ansatze verfolgen.

Monitoring in der Pflegezone bezieht sich hauptsachlich auf landschaftsdkologische Pro-
zesse und die Entwicklung von Natur und Landschaft, und zwar tber das FFH-Monitoring o-
der andere von der EU geforderte Berichtpflichten (z. B. Wasserrahmenrichtlinie) und arten-
schutzrechtlich vorgegebene Programme hinaus. Fur Pflegezonen, bei denen die Ausgangs-
situation bei ihrer Ausweisung nicht dokumentiert worden ist, ist Monitoring besonders drin-
gend und zeitnah eine Status-quo-Analyse erforderlich. GemaR den Indikatoren des Integra-
tiven Monitorings sind sozial-Okologische und -6konomische Aspekte aufzugreifen und zu er-
ganzen.

Im Zusammenhang mit Pflegezonen sind funktionsspezifische u. a. folgende kurz- bzw. lang-
fristige Forschungsthemen interessant:

o Wechselwirkungen zwischen den Zonen auf Ebene von Habitaten, Arten oder Arten-
gemeinschaften (z. B. Nahrstoffflisse und stoffliche Einwirkungen betreffend, Puffer-
wirkung),
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o Moglichkeiten zur Foérderung der Resilienz von Lebensraumen gegenuber Auswirkun-
gen des Klimawandels,

¢ Entwicklung von Lebensraumtypen und Artenvorkommen mit besonderer Bertlicksich-
tigung der Einflusse des Klimawandels und ggf. der Wirksamkeit von Klimaanpas-
sungsstrategien in der historisch gewachsenen Kulturlandschaft unter Einfluss ver-
schiedener Nutzungsgradienten,

e Einfluss des Wildes und von Neobiota auf Lebensraume, Arten und Artengemein-
schaften,

o Okosystemar angelegte und naturschutzfachlich flankierte Begleitung der Einfiihrung
neuer alternativer Nutzungsformen,

e sozio-O6konomische und -6kologische Faktoren der Flachenbewirtschaftung und ihre
Balance (z. B. nachhaltige Produktion von Lebensmitteln und regenerativer Bau-
stoffe, naturvertragliche regenerative Energiegewinnung, Unterstitzung des Futteran-
gebots in Trockenperioden, nachhaltige Teichwirtschaft und Binnen- sowie marine Fi-
schereitechniken),

e gesundheitsférdernde Auswirkungen von Naturtourismus auf die Gesundheit, gerade
bei geringeren Graden an Stress, Larm- und Kunstlicht als in stadtischen Gebieten,

e Soziobkonomische Auswirkungen der Anwendung historischer bzw. weiterentwickel-
ter Nutzungsformen auf Landnutzer*innen und Besucher*innen in BR,

e Beitrag der Pflegezone zur Biotopverbundfunktionen (z. B. Konnektivitat, Strahlwir-
kung).

5.2.3 Entwicklungszonen

Die Vielfalt der Forschungsthemen ist in der Entwicklungszone in allen gesellschaftlichen Be-
reichen am groten. Dies gilt auch fir das Monitoring: Neben 6kologischen Daten miissen
demografische, wirtschaftsstrukturelle und soziokulturelle Daten erhoben und bereitgestellt
werden (soziodkonomisches Monitoring). Zugleich sind die Entwicklungszonen von BR ideal
geeignet fur inter- und transdisziplinare Forschung und Citizen-Science.

Die BR-Verwaltungen initiileren und koordinieren Forschungsaktivitaten von Partner*innen,
die hier ggf. sogar ansassig sind, sie sind Ansprechpartner auch fur hier ansassige zivilge-
sellschaftliche Partner*innen der Forschung und sie sorgen fur Transfer von der Wissen-
schaft in die Praxis. Dartber hinaus stellen sie entsprechende Daten liber das und aus dem
BR bereit und kommunizieren diese regelmafig an die hier lebende Bevdlkerung und ein-
zelne Zielgruppen sowie an die (Fach-)Offentlichkeit auBerhalb des BR.

Von herausragender Bedeutung und verpflichtend flr deutsche BR sind insbesondere die
sozio-6konomischen Indikatoren des Integrativen Monitoring Programms fir GroRschutzge-
biete, da dies eine bundeseinheitliche Ubersicht tiber die nachhaltige Entwicklung unter-
schiedlicher BR ermdglicht und 6kologische, 6konomische sowie soziale bzw. soziokulturelle
Entwicklungen abbildet. Fur Entwicklungszonen, bei denen die Ausgangssituation bei ihrer
Ausweisung nicht dokumentiert worden ist, ist Monitoring besonders dringend und zeitnah
eine Status-quo-Analyse erforderlich.

Im Zusammenhang mit Entwicklungszonen bieten sich funktionsspezifische u. a. folgende
kurz- bzw. langfristige Forschungsthemen an:

e Fragen zu Entwicklungen in der Bevolkerung (Auswirkungen demografischen Wan-
dels, Erwerbstatigkeit, raumstrukturelle Verflechtungen, Beitrag des BR zu regionaler
Identitat), Siedlungsentwicklung, Wohnungsleerstande und Freiflacheninanspruch-
nahme,
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¢ Anteile der Wirtschaftssektoren, regionales Bruttosozialprodukt und Erwerbslosigkeit,

e (Nah-)Erholung und (Natur-)Tourismus-Entwicklung sowie deren regionalwirtschaftli-
che Wertschopfung, einschliefdlich Untersuchung der Wirksamkeit von Partnerbe-
triebs-Programmen, Regional- und Dachmarken-Systeme etc.,

o Wirkungen von MalRnahmen des Besuchsmanagements (im Vergleich zu anderen
BR-Zonen),

e Nutzung regenerativer Energietrager und sonstige Beitrage zum Klimaschutz,

¢ Entwicklung von Lebensraumtypen und Artenvorkommen mit besonderer Berticksich-
tigung der Einflisse des Klimawandels und ggf. der Wirksamkeit von Klimaanpas-
sungsstrategien in der intensiv genutzten Kulturlandschaft,

¢ Analyse von Partizipationsprozessen und Akzeptanzentwicklungen sowie Fragen re-
gionaler Governance,

¢ Analyse von BNE-Einrichtungen (z. B. Besuchszentren, BR-Schulen etc.) und -Pro-
grammen (z. B. Junior-Ranger-Programm).

5.3. Bildung fiir nachhaltige Entwicklung

Bildung fur nachhaltige Entwicklung (BNE) ist fur BR zugleich groRe Chance wie grofe Ver-
pflichtung. BR bieten sehr guinstige Bedingungen, um konzeptionell fundierte Projekte und
MaRnahmen einer BNE zu entwickeln und umzusetzen. Die Internationalen Leitlinien enthal-
ten Aufgaben zu BNE, welche in den nationalen Kriterien 32 und 33 naher spezifiziert sind,
ohne dass dort auf die einzelnen Zonen Bezug genommen wird. Gleiches gilt fir Offentlich-
keitsarbeit, welche im nationalen Kriterium 35 naher spezifiziert ist.

BNE erlaubt, praktische Erfahrungen wie auch durch Praxis unterfuttertes theoretisches Wis-
sen um die Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung an Bewohner*innen und Besucher*in-
nen aller gesellschaftlichen Gruppen und aller Altersgruppen weiterzugeben und deren Kom-
petenzen zur Gestaltung nachhaltiger Entwicklung vor Ort zu starken. Genauso wichtig ist
es, deren kritische Auseinandersetzung mit (eigenen) Haltungen und Werten anzuregen,
welche das Ziel nachhaltiger Entwicklung beférdern oder behindern kénnten — und zugleich
Bewohner*innen noch starker zu Teilhabe und Mitgestaltung der Region mit dem Ziel nach-
haltiger Entwicklung zu befahigen. BNE soll Menschen befahigen und ermutigen, an einer
verantwortlichen Zukunftsgestaltung der eigenen Region mitzuwirken. Daher sollte mit BNE
strategisches, antizipierendes und soziales Denken und Handeln geférdert und damit vielfal-
tige Zukunftsszenarien gemeinsam mit anderen Menschen entwickelt werden.

Gerade fur das bei BNE wichtige Verhaltnis zwischen (kollaborativen) Entscheidungen im ei-
genen bzw. regionalen Umfeld und globaler Verantwortung gibt es somit gute Anknupfungs-
punkte. Viele der UN-Nachhaltigkeitsziele kdnnen im BR im Rahmen formalen, non-formalen
und informellen Lernens an praktischen Beispielen (exemplarisch) erschlossen und verstan-
den werden. Wie in den nationalen Kriterien dargelegt, braucht es fur BNE ein mit relevanten
Partner*innen kooperativ erstelltes und abgestimmtes BNE-Konzept, das gemeinsam durch-
gefuhrt, evaluiert und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Zu den Partner*innen zahlen ins-
besondere auch junge Menschen. Das Konzept soll u. a. die Vernetzung aller relevanten
Partner*innen, den Ausbau von Kooperationsmoglichkeiten im Netzwerk der Region und von
notwendiger Bildungsinfrastruktur umfassen.

Die drei Zonen eines BR stellen je einzeln und in Kombination Lernorte in der Kulturland-
schaft dar, an denen sehr gut anschaulich werden kann, wie verschiedene Formen und In-
tensitdten menschlicher Landnutzung z. B. die biologische Vielfalt und damit mégliche Nach-
haltigkeitspfade in der Gesellschaft beeinflussen. Gleiches gilt flr die regionalen Besonder-
heiten: von der geomorphologischen Beschaffenheit, der ortsgebundenen Flora und Fauna
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bis zu kulturellen Praktiken der Gegenwart. In der Kernzone eines BR werden vor allem The-
men wie die biologische Vielfalt im Kontext einer BNE fokussiert. In der Pflegezone kommen
weitere Themen dazu, wie z. B. die (extensive) Nutzung von Kulturlandschaften, Anpassun-
gen an den Klimawandel und die gesundheitliche Erholungsfunktion fir den Menschen. In
der Entwicklungszone kénnen je nach BR zudem die ganze komplexe Breite der Themen
nachhaltiger Entwicklung in den Blick genommen werden, wie beispielsweise nachhaltiges
Wirtschaften, nachhaltige Lebensstile, nachhaltige Regionalentwicklung.

Bei nachhaltiger Entwicklung geht es um neue Lernkulturen, um Such-, Lern- und Gestal-
tungsprozesse vor allem zu Nutzungs-, Interessen- und Zielkonflikten. Es geht um Dilem-
mata, um Zusammenhange des Lokalen mit dem Globalen und um produktive oder disrup-
tive Wechselbeziehungen von Okologie, Okonomie, Sozialem und Kulturellem, wobei sich
verschiedene Zeitskalen Uberschneiden, und wie diese entstehen und wie sie durch die Ent-
wicklung von Handlungsalternativen aufgelost werden konnen. In diesem Zusammenhang
kodnnen kulturelle Traditionen und Leitbilder Nachhaltigkeit fordern oder behindern.

Anlass und Inhalt der BNE mit Bezug auf die Zonen des BR sollten nicht die Erlduterung des
abstrakten Zonierungskonzepts sein, sondern seine lebensweltliche Realisierung und Be-
deutsamkeit im jeweiligen Gebiet. Ausgehend von diesen Zonen und dem BR insgesamt las-
sen sich Bezige zum nationalen und internationalen Netzwerk der BR herstellen und Zu-
sammenhange vermitteln.

All dies gilt auch fur die Offentlichkeitsarbeit eines BR, welche vor allem wissensbasierte, ra-
tional-kognitive Kommunikation mit ihren Zielgruppen darstellt.

5.3.1 Kernzonen

Kernzonen zeichnen sich durch naturliche und naturnahe Lebensraume in ungesteuerten
Dynamiken aus. Daher steht hier das Naturerleben bzw. die Naturerfahrung als Aspekt von
BNE im jeweiligen BR im Vordergrund. Gemeint sind emotionale aber auch kognitive Erfah-
rungen bzw. Auseinandersetzung von und mit Natur und Wildnis. Denkbar sind auch astheti-
sche und spirituelle Ansatze. Bildungsangebote zu bzw. in Kernzonen kdnnen die besonde-
ren Aspekte der natlrlichen Dynamiken vermitteln, sowie die Nutzungsfreiheit konkret erleb-
bar machen wie z. B. durch Themen wie dem naturlichen Lebensalter von Waldbaumen oder
,Leben im Totholz". Dabei geht es weniger um Angebote, die die Kernzone als ,paradiesi-
sche Inseln® oder Konflikt- bzw. Dilemmata darstellen, sondern darum, Beziehungen der
Kernzonen im Vergleich zu bewirtschafteten bzw. gepflegten Lebensrdumen herausstellen.

Bildungsangebote dirfen die Kernzone nicht beeintrachtigen: Vorzugsweise finden sie in den
Randbereichen der Kernzone oder in angrenzenden nutzungsfreien Bereichen der Pflege-
zone statt. Alternativ kann ein BR eine gut erreichbare Kernzone speziell fur die Bildungsar-
beit nutzen - mit besonderen, an den Charakter der Kernzonen angepassten, Angeboten o-
der Infrastruktureinrichtungen (z. B. Wildnis- oder Erlebnispfaden).

Offentlichkeitsarbeit muss mit den Kernzonen hingegen erfahrungsgemaR besonders sensi-
bel umgehen. Gerade wahrend zeitlicher Phasen der Einrichtung neuer nutzungsfreier Ge-
biete kommt weithin vernehmbarer Widerspruch mancher Landnutzer*innen und Eigenti-
mer*innen vor. Bewusste, gut vorbereitete Kommunikationsstrategien sind in solchen Fallen
ebenso entscheidend wie nlchternes, faktenbasiertes Argumentieren. Defensives Rechtferti-
gen der Notwendigkeit von Gebieten mit ungestoérter nattrlicher Entwicklung oder die Erfll-
lung formaler Vorgaben ist kaum erfolgversprechend; vielmehr sollten die Potenziale, die
sich aus den Kernzonen fir die gesamte Region ergeben, im Vordergrund der Offentlich-
keitsarbeit stehen. In zeitlichen Phasen mit geringeren Konflikten um die Kernzone sollte die
diesbezligliche Offentlichkeitsarbeit reduziert werden.
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5.3.2 Pflegezonen

Die Pflegezone bietet sehr giinstige Bedingungen fiir BNE. Okosysteme und biologische
Vielfalt kdnnen als Resultat menschlicher Nutzung erlebbar gemacht werden. Das gilt auch
fur traditionelle Formen der Landnutzung und deren Fortfuhrung unter aktuellen 6konomi-
schen und demographischen Bedingungen. Okologische Aspekte verweben sich hier beson-
ders anschaulich mit 6konomischen und sozio-kulturellen Aspekten und kdnnen als gute Bei-
spiele der Anstrengungen flr mehr nachhaltige Entwicklung illustriert werden. Meist finden
sich in der Pflegezone auch viele kurz- und langfristige Projekte eines BR, die Fragen des
Naturschutzes betreffen, und bei denen die BR-Verwaltungsstellen selbst besondere Ein-
flussméglichkeiten haben. Schutz und Nutzung der Natur kommen hier zusammen und er-
fahren im Kontext von BNE eine wichtige Betrachtung.

Hier sollte die Lebenswirklichkeit in der Vielfalt ihrer real existierenden Konflikte, Dilemmata
und Chancen thematisiert werden. Folgende Fragen kénnen hier relevant sein: Warum tref-
fen die Gesellschaft und die Verwaltung bestimmte Entscheidungen, wie ist man zu einer L6-
sung gekommen? Wer hat an den Entscheidungen mitgewirkt, welche Faktoren wurden da-
bei abgewogen? Welche Folgen hatten die Entscheidungen? Wie kann es kiunftig weiterge-
hen? Wie wirden sie entscheiden? Verwaltungsvorgange, Planungsverfahren, Konfliktl-
sungsstrategien und Projektergebnisse kdnnen hier in die Lebenswelt der Menschen uber-
setzt werden. Regionale Besonderheiten konnen dabei genutzt und betont werden, zum ei-
nen als Basis fur ein Werteverstandnis und -bewusstsein, zum anderen flr ein Verstandnis
regionalbasierter Wertschépfung.

In der Pflegezone wie im gesamten Gebiet des BR machen die BR-Verwaltung und ihre Part-
ner*innen Bildungsangebote verschiedenster Dauer, von der Bereitstellung von Informations-
material Uber den kurzzeitigen Aufenthalt im Informationszentrum, Gber mehrstiindige Fuh-
rungen mit Naturwacht, Ranger*innen oder zertifizierten Natur- und Landschaftsfihrer*innen
bis zu mehrtagigen Formaten wie Bildungsmodule in Schullandheimen, Jugendherbergen o-
der anderen Bildungsstatten. Die Dauer von Bildungsangeboten hat ebenso wie Grolie, Vor-
bildung und Altersdurchschnitt der begleiteten Gruppe Einfluss auf die jeweils sinnvoll anzu-
strebenden Bildungsziele. Je langer die Dauer, desto mehr kann im Bildungsangebot auf In-
teraktion gesetzt werden, auf Arbeit in Kleingruppen und auf Kompetenzorientierung sowie
auf die kritische Auseinandersetzung mit eigenen Werten, Haltungen und Lebensstilen.

Grenzen von Bildungsmalnahmen in der Pflegezone sind allenfalls vom naturschutzrechtlich
gesetzten Rahmen gegeben. Wechselbezige zu den beiden anderen Zonen sollten nach
Méglichkeit genutzt werden.

5.3.3 Entwicklungszonen

Die Entwicklungszone ist fir BNE deshalb sehr relevant, weil vorrangig hier Siedlungen, Bil-
dungseinrichtungen, Tourismusbetriebe und sonstige (Wirtschafts-)Betriebe liegen. Hier er-
folgen die meisten mittelbaren und unmittelbaren Erstkontakte der BR-Verwaltung und ihrer
Partner*innen mit den Menschen in Kindergarten, Schulen, auRerschulischen Bildungs- und
kulturellen Institutionen sowie mit Vereinen, Verbanden und Betrieben. Denn allen Menschen
im BR sollte mit und durch BNE ermdoglicht werden, an der Gestaltung ihrer Modellregion mit-
zuwirken.

Neben formalen Bildungsmoglichkeiten sollen die BR-Verwaltung und ihre Partner*innen ge-
rade auch non-formale Bildungsangebote entwickeln und informelles Lernen im alltaglichen

Zusammenleben ermoglichen. Non-formales Lernen erfolgt Gber Bildungsangebote, wie z. B.
eine Fuhrung, eine Ausstellung, ein Theater oder eine Kunstaktion. Informelles Lernen meint
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beildaufiges praktisches Erfahren nachhaltiger Lebens- und Wirtschaftsweisen im eigenen Le-
ben, zum Beispiel durch Verkdstigung in offentlichen Einrichtungen und bei 6ffentlichen An-
lassen mit 6kologisch und sozial verantwortlichen regionalen Produkten sowie solchen aus
fairem Handel. Auch eine beispielhafte Beteiligung der Menschen in regionalen Planungspro-
zessen oder durch Forderung der Biodiversitat auf 6ffentlichen Grinflachen und in Hausgar-
ten kann informelles Lernen beinhalten. Entsprechend soll firr die BR-Verwaltung der ,Whole
Institution Approach® (Gesamtinstitutioneller Ansatz) leitend sein, d. h., dass Nachhaltigkeit
auch strukturell in der eigenen Organisation verankert wird; erkennbar durch die Lehr-/Lerni-
nfrastruktur, Managementprozesse, nachhaltige Beschaffung und Netzwerke. Damit sind
Lernorte sowie Prozesse und Strukturen an Prinzipien der Nachhaltigkeit orientiert (z. B.
auch durch die Gewahrleistung barrierefreier Zugange).

Wie in den nationalen Kriterien dargelegt, soll die BR-Verwaltung in BNE-Modellprojekten
vielfaltige Akteur*innen aus dem BNE-Bildungsbereich, aber auch aus anderen Bildungskon-
texten, wie z. B. dem Kulturbereich, der Land- und Forstwirtschaft sowie aus Handwerk und
Gewerbe einbinden. Dies fuhrt auch zur verstarkten Identifikation der Menschen vor Ort mit
dem BR. Neben eigenen Bildungsangeboten, Materialien, Veranstaltungen und Programmen
(wie dem Junior-Ranger-Programm) wirkt die BR-Verwaltung vor allem durch Kooperation
und Vernetzung zugunsten eines breiten, inklusiven Bildungsangebots im Sinne der BNE (z.
B. Biospharenschulen, -kitas, sowie mit Erwachsenenbildungstrager*innen, Netzwerk der Bil-
dungspartner*innen in der NNL-Partnerinitiative). Auszeichnungen wie ,Biospharenschulen®
brauchen hochwertige und bundesweit vergleichbare Auswahlkriterien, so dass diese als
-,BNE-Label“ fir den BNE-Indikator der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie anerkannt wer-
den kénnen.

Die Arbeits- und Unternehmenswelt ist ein wichtiger Lernort und Erfahrungs- und Gestal-
tungsraum fur nachhaltige Entwicklung (fur formales, non-formales und informelles Lernen).
Ein an BNE orientiertes Bildungsengagement kommt Betrieben in der Innen- und Aufdenkom-
munikation und dem BR gleichermal3en zugute. Dies gilt auch fir Bildungsmalnahmen zu
nachhaltigem Konsum, die Kompetenzen férdern, eigenes Konsumverhalten so zu gestalten,
dass beabsichtigte Wirkungen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erzielt werden. BNE
soll aber nicht vermitteln, dass die Verantwortung fur nachhaltige Entwicklung allein bei indi-
viduellen Konsument*innen bzw. Blrger*innen liegt. Nachhaltige Entwicklung hangt noch
mehr ab von gesamtgesellschaftlichen Richtungsentscheidungen, von Innovation, finanziel-
len Anreizen und Regulierung.

Mindestens ein Besuchszentrum, ggf. erganzt durch dezentrale Informationsstellen, sollen
dabei helfen die BNE-Themenbereiche besser an Einheimische wie Besucher*innen zu kom-
munizieren (vgl. Kriterium 32).
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		Formulare





		Regelname		Status		Beschreibung



		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags



		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf



		Alternativtext





		Regelname		Status		Beschreibung



		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext



		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird



		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein



		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken



		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern



		Tabellen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein



		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein



		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen



		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen



		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben



		Listen





		Regelname		Status		Beschreibung



		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein



		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein



		Überschriften





		Regelname		Status		Beschreibung



		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung










Zurück zum Anfang



